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Zerbst/Anhalt

Das Zerbster Schloss startet 
als Baustelle ins neue Jahr. 
Die derzeitige Sicherungs-
maßnahme VII betrifft die so 
genannte südliche Rücklage 
zwischen Mittelrisalit und Pa-
villon. Alte marode Decken 
von 1954/1955 werden abge-
rissen. Fünf neue Stahlbeton-
decken entstehen, die Haupt-
gesimse auf der Stadt- und 
Hofseite werden rekonstru-
iert, ein kleiner Dachstuhl mit 
Übergangsdach und Entwäs-
serung bildet den Abschluss. 
Bund, Land, Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz, Lotto 
Toto GmbH, Landkreis Anhalt-
Bitterfeld, die Stadt Zerbst/
Anhalt und der Förderverein 
Schloss Zerbst aus Eigenmit-
teln stellen die 192.000 Euro 
für diese Maßnahme. 
Offizieller Baustart dafür ist 
am Donnerstag, dem 25. Ja-
nuar, 15.00 Uhr im Schloss. 
Interessierte Bürger sind herz-
lich eingeladen.

Einladung zum Baustart für das Zerbster Schloss

Foto: Helmut Rohm

Auch in dieser Ausgabe:

-  Neujahrsempfang in der Partnerstadt Jever Seite 11

-  Ausblick auf die 53. Zerbster Kulturfesttage Seite 12

-  Jugendclubs freuen sich über Spende Seite 14
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Für alle Notfälle
Dienstbereit
Einsatzleitstelle des Landkreises in 
Bitterfeld  03493 513-150

Notrufe
Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Polizei  110

Wichtige Rufnummern
Revierkommissariat 
Zerbst/Anhalt  03923 7160
Heidewasser GmbH  039207 95090
Abwasser- u. 
Wasserzweckverband
Elbe-Fläming  03923 610444

Strom
Nur Stadtgebiet Zerbst/Anhalt,
Stromversorgung   03923 73750 
Ortsteile Zerbst/Anhalt: 
über AVACON direkt   0800 0282266

Gas
Gasstadtwerke Zerbst GmbH
Erdgas Mittelsachsen GmbH
Schönebeck  03923 2464

Tierkliniken
Wittenberg/Piesteritz, 
Fröbelstr. 25  03491 663015

Tierarztpraxen
19.01. - 01.02.2018
TAP Brodowski  03923 760790

Glück ist kein Geschenk 
der Götter; es ist die Frucht  
einer inneren Einstellung.

Erich Fromm

Zahnärztlicher  
Bereitschaftsdienst  
Zerbst/Anhalt
Sprechzeiten 9.00 – 11.00 Uhr in der 
Praxis, danach telefonisch

20.01.2018/21.01.2018
ZÄ St. Krug  Praxis Zerbst,
 Fritz-Brandt-Straße 6
  Tel. 03923 61444

27.01.2018/28.01.2018
Dr. S. Hanke-Damianow
 Praxis Zerbst,
 Friedrich-Naumann-
 Straße 27
  Tel. 03923 2593

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst
für den Raum Zerbst/Anhalt

Dienstzeiten
Montag von 19:00 Uhr, Dienstag von 19:00 Uhr, Mittwoch von 14:00 Uhr, Donners-
tag von 19:00 Uhr, Freitag von 14:00 Uhr, Samstag von 7:00 Uhr, Samstag, Sonntag 
und Feiertag von 7:00 bis 19:00 und 19:00 bis 7:00 Uhr.

Der kassenärztliche Bereitschaftsdienst gilt nur außerhalb der Sprechzeiten der 
Hausarztpraxis.
Bitte wenden Sie sich während der Sprechzeiten an Ihren Hausarzt bzw. dessen 
Vertretung.

Zentrale Bereitschaftsdienst-Rufnummer  Tel. 116117

In lebensbedrohlichen Fällen
ärztliche Hilfe über Notruf  Tel. 112
Auskünfte über Notdienst
Einsatzleitstelle Bitterfeld  Tel. 03493 513150

Apotheken-Bereitschaftsdienst vom 19.01. bis 01.02.2018
Redaktionsschluss am 09.01.2018

Freitag, 19.01.2018
Bären Apotheke Lindau

Samstag, 20.01.2018
Raben Apotheke Zerbst/Anhalt

Sonntag, 21.01.2018
Rats- und Stadtapotheke Zerbst/Anhalt

Montag, 22.01.2018
Neue Apotheke Zerbst/Anhalt

Dienstag, 23.01.2018
Katharina Apotheke Zerbst/Anhalt

Mittwoch 24.01.2018
Jever Apotheke Zerbst/Anhalt

Donnerstag, 25.01.2018
Bären Apotheke Lindau

Freitag, 26.01.2018
Raben Apotheke Zerbst/Anhalt

Samstag, 27.01.2018
Rats- und Stadtapotheke Zerbst/Anhalt

Sonntag, 28.01.2018
Drei Linden Apotheke Loburg

Montag, 29.01.2018
Katharina Apotheke Zerbst/Anhalt

Dienstag, 30.01.2018
Jever Apotheke Zerbst/Anhalt

Mittwoch, 31.01.2018
Bären Apotheke Lindau

Donnerstag, 01.02.2018
Raben Apotheke Zerbst/Anhalt

Rats- und Stadtapotheke
Alte Brücke 37
39261 Zerbst/Anhalt
Tel. 03923 2462

Raben Apotheke
Markt 25
39261 Zerbst/Anhalt
Tel. 03923 3481

Jever Apotheke
Fritz-Brandt-Str. 6
39261 Zerbst/Anhalt
Tel. 03923 487070

Katharina-Apotheke
Breite 21
39261 Zerbst/Anhalt
Tel. 03923 73740

Neue Apotheke
Dessauer Str. 41
39261 Zerbst/Anhalt
Tel. 03923 3406

Bären Apotheke
Flecken 4
39264 Lindau
Tel. 039246 331

Drei Linden Apotheke
Markt 4
39279 Loburg
Tel. 039245 91465
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Tagesordnung
• 48. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
•	 am	Montag,	dem	22.01.2018,	um	17:00	Uhr
•	 Rathaus,	Schloßfreiheit	12,	Sitzungsraum

Öffentlicher Teil
1  Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-

dung und der Beschlussfähigkeit
2  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3  Einwohnerfragestunde
4  Genehmigung der Niederschrift der 47. Sitzung des 

Haupt- und Finanzausschusses am 11.12.2017
5  Bildung eines zeitweiligen beratenden Ausschusses 

„Schloss“ des Stadtrates Zerbst/Anhalt BV/561/2017
6  Widmung zum Zwecke der Eheschließung - Schloss und 

Stadthalle der Stadt Zerbst/Anhalt BV/562/2017
7  Entscheidung über Annahme und Verwendung einer 

Sachspende BV/564/2017
8  Entscheidung über Annahme und Verwendung einer 

Spende BV/565/2017
9  Entscheidung über Annahme und Verwendung einer 

Spende BV/566/2017
10  Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haus-

haltsjahr 2018 - Beratung BV/554/2017
11  Information gemäß § 65 Abs. 4 KVG LSA über eine Eilent-

scheidung des Bürgermeisters
12  Mitteilungen
13  Anfragen, Anträge und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
14  Mitteilungen
15  Vergabeangelegenheit nach VOL/A BV/560/2017
16  Anfragen, Anträge und Anregungen
17  Schließung der Sitzung

Andreas Dittmann
Bürgermeister
und Vorsitzender des Ausschusses

Tagesordnung
• 42.	Sitzung	des	Stadtrates
•	 am	Mittwoch,	dem	31.01.2018,	um	17:00	Uhr
•	 	Stadthalle,	Katharina-Saal

Öffentlicher Teil
1  Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der La-

dung und der Beschlussfähigkeit
2  Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
3  Einwohnerfragestunde
4  Genehmigung der Niederschrift der 41. Sitzung des 

Stadtrates am 20.12.2017
5  Bekanntgabe der in der nicht öffentlichen Sitzung des 

Stadtrates am 20.12.2017 gefassten Beschlüsse
6  Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefass-

ter Beschlüsse und Aussprache sowie aktuelle Informati-
onen

7  Widmung zum Zwecke der Eheschließung - Schloss und 
Stadthalle der Stadt Zerbst/Anhalt BV/562/2017

8  Bildung eines zeitweiligen beratenden Ausschusses 
„Schloss“ des Stadtrates Zerbst/Anhalt BV/561/2017

9  Abschluss des Lärmaktionsplanes nach
 erfolgter Öffentlichkeitsbeteiligung_Nichtaufstellung
  BV/563/2017
10  Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haus-

haltsjahr 2018 - Beratung BV/554/2017
11  Anfragen, Anträge und Anregungen

Nichtöffentlicher Teil
12  Bericht des Bürgermeisters über die Ausführung gefasster 

Beschlüsse und Aussprache sowie aktuelle Informationen
13  Grundstücksangelegenheit BV/552/2017
14  Anfragen, Anträge und Anregungen
15  Schließung der Sitzung

Wilfried Bustro
Stadtratsvorsitzender

Tagesordnung
• 13.	Sitzung	des	Ortschaftsrates	Bias
•	 am	Montag,	dem	22.01.2018,	um	19:30	Uhr
•	 im	Dorfgemeinschaftshaus	Bias,	Im	Winkel	6,
	 39264	Zerbst/Anhalt

Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung
3  Einwohnerfragestunde
4  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 16.10.2017
5  Bericht des Ortsbürgermeisters
6  Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haus-

haltsjahr 2018 (Anhörung des Ortschaftsrates)
  BV/554/2017
7  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil
8  Grundstücksangelegenheiten
9  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen
10  Schließung der Sitzung

Manfred Hönl
Ortsbürgermeister

Tagesordnung
•	 11.	Sitzung	des	Ortschaftsrates	Pulspforde
•	 am	Montag,	dem	22.01.2018,	um	19:00	Uhr
•	 im	Gemeindehaus	Pulspforde,	Dorfstraße	30,
	 39264	Zerbst/Anhalt

Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung
3  Einwohnerfragestunde
4  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 18.09.2017
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5  Bericht des Ortsbürgermeisters und Bekanntgabe von 
gefassten Beschlüssen

6  Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haus-
haltsjahr 2018 BV/554/2017

7  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil
8  Grundstücksangelegenheiten
9  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen
10  Schließung der Sitzung

Edgar Petermann
Ortsbürgermeister

Tagesordnung
• 09. Sitzung des Ortschaftsrates Straguth
•	 am	Dienstag,	dem	23.01.2018,	um	19:30	Uhr
•	 im	Bürgerhaus	Straguth,	Dorfstraße	12,
	 39264	Zerbst/Anhalt

Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung
3  Einwohnerfragestunde
4  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 19.09.2017
5  Bericht des Ortsbürgermeisters und Bekanntgabe von 

gefassten Beschlüssen
6  Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haus-

haltsjahr 2018  BV/554/2017
7  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil
8  Grundstücksangelegenheiten
9  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen
10  Schließung der Sitzung

Edgar Grund
Ortsbürgermeister

Tagesordnung
• 13.	Sitzung	des	Ortschaftsrates	Hohenlepte
•	 am	Mittwoch,	dem	24.01.2018,	um	19:00	Uhr
•	 im	Gemeindehaus	Hohenlepte,	Zerbster	Straße	1,
	 39264	Zerbst/Anhalt

Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung
3  Einwohnerfragestunde
4  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 20.09.2017
5  Bericht des Ortsbürgermeisters
6  Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haus-

haltsjahr 2018 (Anhörung des Ortschaftsrates)
  BV/554/2017
7  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil
8  Grundstücksangelegenheiten
9  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen
10  Schließung der Sitzung

Gustav Schäm
Ortsbürgermeister

Tagesordnung
• 11.	Sitzung	des	Ortschaftsrates	Buhlendorf
•	 am	Montag,	dem	29.01.2018,	um	19:30	Uhr
•	 im	Gemeindebüro	Buhlendorf,	Dorfplatz	6,
	 39264	Zerbst/Anh.

Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung
3  Einwohnerfragestunde
4  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.11.2017
5  Bericht des Ortsbürgermeisters und Bekanntgabe von 

gefassten Beschlüssen
6  Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haus-

haltsjahr 2018  BV/554/2017
7  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil
8  Grundstücksangelegenheiten
9  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen
10  Schließung der Sitzung

Michael Dolezal
Ortsbürgermeister

Tagesordnung
• 19.	Sitzung	des	Ortschaftsrates	Jütrichau
•	 am	Montag,	dem	29.01.2018,	um	19:00	Uhr
•	 im	Bürgerhaus	Jütrichau,	Mühlsdorfer	Weg	7a,
	 39264	Zerbst/Anhalt

Öffentlicher Teil
1  Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der ordnungsge-

mäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2  Änderungsanträge zur Tagesordnung, Bestätigung der 

Tagesordnung
3  Einwohnerfragestunde
4  Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 13.11.2018
5  Bericht des Ortsbürgermeisters
6  Haushaltssatzung der Stadt Zerbst/Anhalt für das Haus-

haltsjahr 2018 (Anhörung des Ortschaftsrates)
  BV/554/2017
7  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil
8  Grundstücksangelegenheiten
9  Anfragen, Anregungen und Mitteilungen
10  Schließung der Sitzung

Denis Barycza
Ortsbürgermeister

Bekanntmachung	 
über	die	zugelassenen	Wahlvorschläge

für	die	Ergänzungswahl	in	der	Ortschaft	Gehrden	 
am	4.	März	2018 
(gem.	§	36	Abs.	1	der	Kommunalwahlordnung 
für	das	Land	Sachsen-Anhalt)

Der Wahlausschuss der Stadt Zerbst/Anhalt hat in seiner Sit-
zung am 9. Januar 2018 folgende Wahlvorschläge für die Ergän-
zungswahl zum Ortschaftsrat am 4. März 2018 zugelassen, die 
hiermit bekanntgegeben werden:
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Wahl des Ortschaftsrates in der Ortschaft Gehrden
22 Einzelbewerber Baumgart
Baumgart, Michael  Geburts- Lehrer  Lange 
 jahr 1966   Straße 8
    39264 
   Zerbst/Anhalt
     OT Gehrden
23 Einzelbewerber Schöbel-Witzmann
Schöbel-Witzmann,  Geburts- Zollbeamte Ringstraße 5
Kristin  jahr 1983    39264 
   Zerbst/Anhalt
    OT Gehrden

Zerbst/Anhalt, 9.1.2018

Johannes
Stadtwahlleiterin

Bekanntmachung  
über die zugelassenen Wahlvorschläge

für die Ergänzungswahl in der Ortschaft Zernitz  
am 4. März 2018 
(gem. § 36 Abs. 1 der Kommunalwahlordnung  
für das Land Sachsen-Anhalt)

Der Wahlausschuss der Stadt Zerbst/Anhalt hat in seiner Sit-
zung am 9. Januar 2018 folgende Wahlvorschläge für die Ergän-
zungswahl zum Ortschaftsrat am 4. März 2018 zugelassen, die 
hiermit bekanntgegeben werden:
  
Wahl des Ortschaftsrates in der Ortschaft Zernitz
20 Einzelbewerber Linsdorf
Linsdorf, Mandy  Geburts- Verkäuferin  Dorfplatz 20
  jahr 1972    39264 
   Zerbst/Anhalt
    OT Strinum

Zerbst/Anhalt, 9.1.2018

Johannes
Stadtwahlleiterin

Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsichtnahme  
in das Wählerverzeichnis

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Ergänzungswahl 
in den Ortschaften Gehrden und Zernitz 
am 4. März 2018

1. Das Wählerverzeichnis für den Wahlbezirk Zernitz wird in 
der Zeit vom 12.2.2018 bis 17.2.2018

 während der Dienststunden
 Montag, 12.2.2018  von    9:00 - 12:00 Uhr
  Dienstag, 13.2.2018  von    9:00 - 12:00 Uhr und
   14:00 – 18:00 Uhr
  Mittwoch, 14.2.2018  von    9:00 - 12:00 Uhr
  Donnerstag, 15.2.2018  von    9:00 – 12:00 Uhr und
    14:00 – 17:00 Uhr
 Freitag, 16.2.2018  von     9:00 – 12:00 Uhr und
 Samstag, 17.2.2018  von  10:00 – 12:00 Uhr
 in der Stadtverwaltung Zerbst/Anhalt, Schloßfreiheit 

12, Raum 25 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme be-
reitgehalten (§ 18 Abs. 2 KWG LSA). Das Wählerverzeichnis 
wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnah-
me ist durch ein Datensichtgerät möglich.

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat.

2.  Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 
hält, kann spätestens am 17. Februar 2018 bis 12:00 Uhr, 
bei der Stadt Zerbst/Anhalt, Schloßfreiheit 12, Raum 25, einen 
Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen.

 Der Einspruch kann schriftlich oder mündlich als Erklärung 
zur Niederschrift, persönlich oder durch einen Bevollmäch-
tigten eingelegt werden. Soweit die behaupteten Tatsachen 
nicht offenkundig sind, sind die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen.

 Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen 
des Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahl-
ordnung für das Land Sachsen-Anhalt.

 Nach dem 17. Februar 2018, 12:00 Uhr, ist ein Einspruch 
nicht mehr zulässig.

3.  Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 7. Februar 2018 eine 
Wahlbenachrichtigung.

 Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung 
des Wählerverzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu lau-
fen, dass das Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann.

4.  Ein Wahlberechtigter, der in das Wählerverzeichnis einge-
tragen ist, erhält auf Antrag einen Wahlschein.

4. 1  Die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlbe-
rechtigten erhalten einen Wahlschein,

 a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnis-
ses versäumt haben, das gilt hinsichtlich der Kreiswahl 
auch, wenn sie den Antrag nach § 15 Abs. 4 KWO LSA 
erteilte Wahl-rechtsbescheinigung entschuldbar erst 
nach Ablauf der Antragsfrist vorlegen,

 b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-
lauf der Antragsfrist entstanden ist.

4.2  Wahlscheinanträge können bei der Stadt Zerbst/Anhalt 
mündlich oder schriftlich gestellt werden. Die Schriftform gilt 
auch durch Telegramm, Fernschreiben oder Fernkopie als 
gewahrt. Eine fernmündliche Antragstellung ist unzulässig.

 Der Antragsteller muss Familiennamen, Vornamen, Ge-
burtsdatum und eine Wohnanschrift

 (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben.
 Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorla-

ge einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit einer körperlichen 
Beeinträchtigung kann sich bei der Antragstellung der Hilfe 
einer anderen Person bedienen.

4.3  Wahlscheine können beantragt werden:
 - von in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlbe-

rechtigten Personen bis zum
   2. März 2018, 18:00 Uhr;
 -  von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahl-

berechtigten Personen unter den in Nr. 4.1 Buchstaben a) 
bis b) angegebenen Voraussetzungen bzw. von Personen, 
die bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahl-
raum nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkei-
ten aufsuchen können, bis zum Wahltag, 15:00 Uhr.

 Ab dem 5. Februar 2018 können Briefwahlunterlagen 
durch Zusenden oder Abgabe der auf der Rückseite 
der Wahlbenachrichtigung ausgefüllten Anträge ange-
fordert werden.

 Die Stadt Zerbst/Anhalt ermöglicht den Wählern in der 
Zeit vom 19. Februar 2018 bis zum 2. März 2018 die 
Briefwahlunterlagen abzuholen bzw. die Stimmabga-
be in der Briefwahlstelle, Schloßfreiheit 12, Raum 25, 
vorzunehmen. Die Briefwahlstelle ist zu nachfolgenden 
Zeiten geöffnet:

  Montag, den 19.2.2018  von    9:00 – 12:00 Uhr und 
   14:00 – 15:00 Uhr
  Dienstag, den 20.2.2018 von    9:00 – 12:00 Uhr und
   14:00 – 18:00 Uhr



6 19. Januar 2018 Amtsbote, Zerbst/Anhalt

  Mittwoch, den 21.2.2018 von    9:00 – 12:00 Uhr und
   14:00 – 15:00 Uhr
  Donnerstag, den 22.2.2018 von    9:00 – 12:00 Uhr und
   14:00 – 17:00 Uhr
 Freitag, den 23.2.2018  von     9:00 – 12:00 Uhr
 Montag, den 26.2.2018  von    9.00 – 12:00 Uhr und
   14:00 – 15:00 Uhr
 Dienstag, den 27.2.2018  von    9:00 – 12:00 Uhr und
   14:00 – 18:00 Uhr
 Mittwoch, den 28.2.2018  von    9:00 – 12:00 Uhr und
   14:00 – 15:00 Uhr
 Donnerstag, den 01.03.2018 von    9:00 – 12:00 Uhr und
   14:00 – 17:00 Uhr und
 Freitag, den 2.3.2018  von    9:00 – 12:00 Uhr und
   13:00 – 18:00 Uhr.
5.  Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, ob die Wahl-

berechtigten vor einem Wahlvorstand wählen wollen, so 
erhalten sie mit dem Wahlschein zugleich folgende Unter-
lagen für die Briefwahl:

 -  den/die amtlichen Stimmzettel,
 -  einen amtlichen Wahlumschlag,
 -  den amtlichen, mit der vollständigen Anschrift der Stadt-

wahlleiterin und der Nummer des Wahlbezirkes versehe-
nen und freigemachten Wahlbriefumschlag sowie

 -  das Merkblatt für die Briefwahl.
 Wahlberechtigte Personen können diese Unterlagen nach-

träglich bis spätestens am Wahltage, 15:00 Uhr anfordern. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für 
einen anderen ist nur im Falle einer plötzlichen Erkrankung 
zulässig, wenn die Empfangsberechtigung durch die Vorla-
ge einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
Unterlagen dem Wahlberechtigten nicht mehr rechtzeitig 
durch die Deutsche Post AG übersandt oder amtlich über-
bracht werden können.

6.  Wer einen Wahlschein hat, kann durch Stimmabgabe oder 
durch Briefwahl wählen.

 Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefum-
schlag mit den Briefwahlunterlagen so rechtzeitig bei 
der Stadt Zerbst/Anhalt, Schloßfreiheit 12, abgeben 
oder an diese versenden, dass er dort spätestens am 
Wahltag bis 17:00 Uhr eingeht.

 Nähere Hinweise sind dem Merkblatt zur Briefwahl, das mit 
den Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen.

Ort, Datum  Stadt Zerbst/Anhalt
Zerbst/Anhalt, 9.1.2018  Johannes
  Stadtwahlleiterin

Einschulung Schuljahr 2019/2020
Gemäß Runderlass des Ministeriums für Bildung des Landes 
S/A vom 01.07.2016 – 23-80100/1-1, Bezug: Runderlass des 
Kultusministeriums vom 18.06.2010 wird auf Grund eines Rah-
menplanes das Verfahren zur Aufnahme in die Grundschule für 
das Schuljahr 2019/2020 bereits 1 Jahr früher vorgenommen um 
den Prozess des Übergangs der Kinder vom Elementar- zum 
Primärbereich besser zu gestalten.

Dazu bittet die Sozial-, Schul- und Sportverwaltung der Stadt 
Zerbst/Anhalt alle Eltern, deren Kinder in der Zeit vom 01.07.2012 
bis 30.06.2013 geboren sind bzw. bis zum 30.Juni 2019 das 
sechste Lebensjahr vollenden, die Anmeldung für den Schul-
besuch ab Schuljahr 2019/2020 bei der ihrem Hauptwohnsitz 
zugeordneten öffentlichen Grundschule bis zum 28.02.2018 
vorzunehmen.

Kinder können vorzeitig zum Anfang des Schuljahres 2019/2020 
in die Grundschule aufgenommen werden, wenn sie die für den 
Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraus-
setzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend 
entwickelt sind.

Die Anmeldung erfolgt in Anwesenheit Ihres Kindes, mitzubrin-
gen ist die Geburtsurkunde oder das Stammbuch.

Der Termin für die Einschulungsuntersuchung des Kindes beim 
zuständigen Gesundheitsamt wird durch die Grundschule ver-
einbart und Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben.

Die Termine für die Schulanmeldungen an den nachfolgen-
den Grundschulen finden wie folgt statt:

Grundschule „An der Stadtmauer“, Am Plan 6, 
(Tel. 03923 780042)
20. und 21. Februar 2018 jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr
Schulbezirk der Grundschule „An der Stadtmauer“
Blumenmühlenweg, Feuerberg, Fliedergasse, Goethestra-
ße, Grüne Straße, Kleiner Wall, Kreuzstraße, Lindauer Straße, 
Magdeburger Straße, Am Eckernkamp, Ankuhner Markt, An-
kuhnsche Straße, Bolzengasse, Großer Wall, Marktstraße, Mo-
zartstraße, Siechenstraße, Am Anger, Dobritzer Straße, Lange 
Straße, Priegnitz, Güterglücker Straße, Wallgrund, Wegeberg, 
Max-Sens-Platz, Heidetorplatz, Dr.-Martin-Luther-Prome-
nade, Alte Badeanstalt, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße, Am 
Flutgraben,Alte Brauerei, Dornburger Platz, Heide, Jüdenstraße, 
Pulspfordaer Straße, Fischmarkt, Rennstraße, Silberstraße, Am 
Plan, Bäckerstraße, Breitestein, Hoheholzmarkt, Kupfergasse, 
Markt, Mühlenbrücke, Schleibank, Klappgasse, Alter Teich, Ler-
chenberge, Worthen, Neue Hufen, Am Klapperberg, Bonescher 
Weg, Fuhrstraße, Hopfenbänke, Mühlengasse, Salzstraße, Roß-
lauer Straße, Weinberg, Stadtfeld, Eichenberge, Marcellstraße, 
Am Schützenplatz, Weizenberge, An der Fohlenweide, Brüder-
straße, Große Wiese, Haselopstraße, Lüttge-Brüderstraße, Bir-
kenwinkel, Vorwiesen, Fuchswinkel, Schloßfreiheit, Badergasse, 
Alte Brücke, Neue Brücke, Wolfsbrücke, Breite Straße, Fritz-
Brandt-Straße, Breite, Zum Wasserturm, Blumenweg, Vorma-
then
OT Luso, Bone, Mühlsdorf, Pulspforde, Bonitz

„Astrid-Lindgren-Grundschule“, Amtsmühlenweg 38, (Tel. 
03923 2212)
21. Februar 2018, 13:30 bis 18:00 Uhr
Schulbezirk der „Astrid-Lindgren-Grundschule“
Gartenstraße, Lusoer Straße, Großer Klosterhof, Frauentorplatz, 
Gartenweg, Kleiner Klosterhof, Adolf-Otto-Straße, Altbuchsland, 
Am Obstmustergarten, Am Springberg, Amtsmühle, An der Pfor-
te, Am Waldfrieden, Ahornweg, Bauhof, Birkenweg, Blütenweg, 
Dr. Wilhelm-Külz-Str., Eichholzer Weg, Friedensallee, Friedrich-
Naumann-Straße, Industrieweg, Jeversche Straße, Karlstraße, 
Kastanienallee, Klockengassenbreite, Meinsdorfer Weg, Neu-
buchsland, Paul-Kmiec-Str., Rephunstraße, Sandenden, Steglit-
zer Weg, Wachsbleiche, Wäschke-Weg, Zur Jannowitzbrücke, 
Albert-Kloß-Straße, Albertstraße, Am Geisthof, Am Krimmling, 
Am Teufelstein, Am Tivoli, Brauereiweg, Amselweg, Amtsmüh-
lenweg, An der Geistwiese, Bahnhofstraße, Biaser Straße, 
Brunnenweg, Dessauer Straße, Damaschkestraße, Dohlenweg, 
Finkenweg, Karl-Marx-Straße, Käsperstraße, Kirschallee, Lange 
Enden, Lepser Straße, Lindenplatz, Papenbreite, Philipp-Müller-
Straße, Puschkinpromenade, Sandbreite, Steinstücke, Weiden-
weg, Ziegelstraße, Querbreite, An der Hainichte, John-Lennon-
Ring, Pfannenbergstraße, Coswiger Straße, Jütrichauer Straße, 
Schillerstraße, Parkweg, Norbert-Heßbrüggen-Straße, Dr.-Her-
mann-Wille-Straße.

Grundschule „Vorfläming“ Dobritz, Zerbster Str. 16, (Tel. 
039248 222)
20. Februar 2018, 12:50 bis 15:30 Uhr
Schulbezirk der Grundschule Dobritz
OT Garitz, Hagendorf, Kleinleitzkau, Mühro, Nedlitz, Grimme, 
Reuden-Süd, Reuden/Anhalt, Trüben, Dobritz, Polenzko, Bä-
renthoren, Bornum, Gollbogen
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Grundschule „An der Burg“ Lindau, Markt 2, (Tel. 039246 215)
15. Februar 2018, 14:00 bis 18:00 Uhr
Schulbezirk der Grundschule „An der Burg Lindau“
OT Badewitz, Kerchau, Kuhberge, Lietzo, Quast, Strinum, 
Lindau, Zernitz, Buhlendorf, Deetz, Straguth

Grundschule an der Elbaue, Steutz, Straße des Aufbaues, 
(Tel. 039244 215)
21. Februar 2018, 13:30 bis 17:00 Uhr
Schulbezirk der GS an der Elbaue, Steutz,
OT Eichholz, Kermen, Pakendorf, Steckby, Wertlau, Bias, Steutz, 
Leps, Jütrichau

Grundschule Walternienburg, Güterglücker Str. 1 (Tel. 
039247 414)
21. Februar 2018, 16:00 bis 18:00 Uhr
Schulbezirk der Grundschule Walternienburg
OT Walternienburg, Badetz, Flötz, Güterglück, Ronney, Schora, 
Gödnitz, Hohenlepte, Nutha, Nutha-Siedlung, Gehrden, Moritz, 
Kämeritz, Niederlepte,
Tochheim, Töppel, Trebnitz

An der Ev. Bartholomäi-Schule, Zerbst/Anh., Schlossfreiheit 
19, Tel.: 03923 620999 erfolgen die Schulanmeldungen am  
21. und 22. Februar 2018 jeweils von 08:00 bis 17:00 Uhr.
Die Anmeldung an dieser Schule schließt die Anmeldung an 
der zuständigen öffentlichen Schule nicht aus.

Zerbst/Anhalt, 09.01.2018

Dittmann
Bürgermeister

Bekanntmachung über die öffentliche  
Auslegung des Straßenbestandsverzeichnisses 
der Stadt Zerbst/Anhalt
Der Stadtrat der Stadt Zerbst/Anhalt hat in seiner Sitzung am 
20.12.2017 auf der Grundlage § 4 Straßengesetz für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) i. V. m. der Verordnung zur Durchfüh-
rung straßenrechtlicher Vorschriften für das Land Sachsen-An-
halt (StrVO LSA) das Straßenbestandsverzeichnis für Gemein-
destraßen und sonstige öffentliche Straßen der Stadt Zerbst/
Anhalt beschlossen.
1. Alle im Straßenbestandsverzeichnis aufgelisteten Straßen 

sind öffentlich gewidmete Gemeindestraßen bzw. sonstige 
öffentliche Straßen gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 und 4 StrG LSA.

2.  Träger der Straßenbaulast für alle Straßen in ungeteilter 
Baulast ist die Stadt Zerbst/Anhalt. Damit liegt auch die Ver-
kehrssicherungspflicht bei der Stadt.

3.  Die Verantwortlichkeit bei den Straßen in geteilter Baulast 
im Zuge der Ortsdurchfahrten (OD) der Landes- und Kreis-
straßen regelt sich nach den rechtlichen Bestimmungen bzw. 
bestehenden OD-Vereinbarungen.

4.  Das Straßenbestandsverzeichnis ist fortlaufend nummeriert, 
nach Ortsteilen sortiert und Bestandteil des Beschlusses.

5.  Die Rechtswirkung des Straßenbestandsverzeichnisses tritt 
nach einer sechsmonatigen Auslegungsfrist (§ 4 Abs. 2, Satz 
2 StrG LSA) ein.

Das Straßenbestandsverzeichnis der Stadt Zerbst/Anhalt liegt 
in der Zeit vom 01.02.2018 bis einschließlich 10.08.2018 wäh-
rend der Dienststunden jeweils

montags  von 9:00 bis 12:00 Uhr
dienstags  von 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
mittwochs  von 9:00 bis 12:00 Uhr
donnerstags  von 9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr
freitags  von 9:00 bis 12:00 Uhr
oder nach Vereinbarung

im Bau- und Liegenschaftsamt der Stadt Zerbst/Anhalt, Pusch-
kinpromenade 2, Zimmer 6, 39261 Zerbst/Anhalt zur öffent- 
lichen Einsicht aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass mit dem Ende der Ausle-
gungsfrist die Entscheidung der Stadt Zerbst/Anhalt gegenüber 
allen Beteiligten als bekannt gegeben gilt.

Zerbst/Anhalt, d. 05.01.2018

Andreas Dittmann
Bürgermeister

Im Original unterzeichnet

Amt für Landwirtschaft,   Wanzleben, den 06.12.2017
Flurneuordnung u. Forsten
Mitte, Außenstelle Wanzleben
Ritterstraße 17-19
39164 Stadt Wanzleben-Börde
AZ.: 32.1 SBK 113-611 B1.14

In dem oben genannten Flurbereinigungsverfahren ergeht fol-
gende

V. Änderungsanordnung
A. Verfügender Teil

I. Hinzuziehung von Grundstücken
Zum o. g. Flurbereinigungsverfahren werden die in der Änderung 
zum Verzeichnis der Verfahrensflurstücke (Anlage 1) aufgeführ-
ten Flurstücke hinzugezogen. Diese Anlage ist Bestandteil die-
ser Anordnung.

II. Beteiligte
Am Flurbereinigungsverfahren sind gem. § 10 FlurbG beteiligt:
1.  als Teilnehmer die Eigentümer der zum Flurbereinigungsge-

biet gehörenden Grundstücke sowie die den Eigentümern 
gleichstehenden Erbbauberechtigten;

2.  als Nebenbeteiligte:
 a)  Gemeinden und Gemeindeverbände, in deren Bezirk 

Grundstücke vom Flurbereinigungsverfahren betroffen 
werden;

 b)  andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Land 
für gemeinschaftliche oder öffentliche Anlagen erhalten 
(§§ 39 und 40 FlurbG) oder deren Grenzen geändert wer-
den (§ 58 Abs. 2 FlurbG);

 c)  Wasser- und Bodenverbände, deren Gebiet mit dem 
Flurbereinigungsgebiet räumlich zusammenhängt und 
dieses beeinflusst oder von ihm beeinflusst wird;

 d)  Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet 
gehörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen 
Rechten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz 
oder zur Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder 
die Benutzung solcher Grundstücke beschränken;

 e)  Empfänger neuer Grundstücke nach den §§ 54 und 55 
FlurbG bis zum Eintritt des neuen Rechtszustandes (§ 61 
Satz 2 FlurbG);

 f)  Eigentümer von nicht zum Flurbereinigungsgebiet gehö-
renden Grundstücken, denen ein Beitrag zu den Unter-
haltungs- oder Ausführungskosten auferlegt wird (§ 42 
Abs. 3 und § 106 FlurbG) oder die zur Errichtung fester 
Grenzzeichen an der Grenze des Flurbereinigungsgebie-
tes mitzuwirken haben (§ 56 FlurbG).
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III. Aufforderung zur Anmeldung von unbekannten Rechten 
an den hinzuzuziehenden Flurstücken
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur 
Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen können, 
sind innerhalb von 3 Monaten beim Amt für Landwirtschaft, Flur-
neuordnung u. Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstra-
ße 17 - 19, 39164 Wanzleben, anzumelden (§ 14 Abs. 1 FlurbG).

Es kommen in Betracht:
a)  Inhaber von Rechten an den zum Flurbereinigungsgebiet ge-

hörenden Grundstücken oder von Rechten an solchen Rech-
ten oder von persönlichen Rechten, die zum Besitz oder zur 
Nutzung solcher Grundstücke berechtigen oder die Benut-
zung solcher Grundstücke beschränken (z. B. Pacht-, Miet- 
und ähnliche Rechte).

b)  Im Grundbuch eingetragene Rechte an den zum Flurbereini-
gungsgebiet gehörenden Grundstücken, z. B.: Hutungsrech-
te oder andere Dienstbarkeiten, wie Wasserleitungsrechte, 
Wege-, Wasser- oder Fischereirechte usw., die vor dem 
01.01.1900 begründet sind und deshalb der Eintragung in 
das Grundbuch nicht bedurften.

c)  Rechte an Grundstücken, die noch nicht in das Grundbuch 
oder das Liegenschaftskataster übernommen sind.

Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung u. Forsten, Mitte, Außenstelle Wanzleben inner-
halb einer von diesem zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu 
beteiligen.

Werden Rechte nach Ablauf dieser Frist angemeldet oder nach-
gewiesen, so kann die Flurbereinigungsbehörde die bisherigen 
Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 
FlurbG).

Der Inhaber eines gem. § 14 Abs. 1 FlurbG bezeichneten Rech-
tes muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetragenen 
Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, 
dem gegenüber die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungs-
aktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Soweit Eintragungen im Grundbuch durch Rechtsübertragung 
außerhalb des Grundbuches (z.B.: Erbfall) unrichtig geworden 
sind, werden die Beteiligten darauf hingewiesen, im eigenen In-
teresse beim Grundbuchamt auf eine baldige Berichtigung des 
Grundbuches hinzuwirken bzw. den Auflagen des Grundbuch-
amtes zur Beschaffung der Unterlagen für die Grundbuchbe-
richtigung möglichst ungesäumt nachzukommen.

IV. Beschränkung der Nutzungs- und Baurechte im Flurbe-
reinigungsgebiet

Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur 
Unanfechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes gelten gemäß  
§ 34 Abs. 1 FlurbG folgende Einschränkungen:

a)  In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-
mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-
nommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbe-
trieb gehören.

b)  Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterras-
sen u.ä. Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flurberei-
nigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert 
oder beseitigt werden.

c)  Obstbäume, Beerensträucher, Rebstöcke, Hopfenstöcke, 
einzelne Bäume, Hecken, Fels- und Ufergehölze dürfen nur 
in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange nicht be-

einträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereinigungs-
behörde beseitigt werden. Andere gesetzliche Vorschriften 
über die Beseitigung von Reb- und Hopfenstöcken bleiben 
unberührt.

Sind entgegen der Vorschriften zu a) und b) vorstehend Ände-
rungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder beseitigt 
worden, so kann dieses im Flurbereinigungsverfahren unberück-
sichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren 
Zustand gem. § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn die-
ses der Flurbereinigung dienlich ist.

Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift zu c) vorstehend vorge-
nommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatz-
pflanzungen anordnen (§ 34 FlurbG).

Von der Bekanntgabe des Flurbereinigungsbeschlusses bis zur 
Ausführungsanordnung bedürfen Holzeinschläge, die den Rah-
men einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, der 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde im Einvernehmen mit 
der Forstaufsichtsbehörde.

Sind Holzeinschläge vorgenommen worden, so kann die Flur-
bereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz 
gefällt hat, die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Wei-
sungen der Forstaufsichtsbehörde wieder ordnungsgemäß in 
Bestand zu bringen hat (§ 85 Ziff. 5 und 6 FlurbG).

Gemäß § 35 FlurbG sind die Beauftragten der Flurbereinigungs-
behörde berechtigt, zur Vorbereitung und zur Durchführung der 
Flurbereinigung Grundstücke zu betreten und die nach ihrem Er-
messen erforderlichen Arbeiten auf ihnen vorzunehmen.

B. Auslegung
Dieser Beschluss mit
·  Begründung,
·  Änderung Verzeichnis der Verfahrensflurstücke,
·  Gebietskarte

liegt gemäß § 6 FlurbG nach der öffentlichen Bekanntmachung 
dieses Beschlusses in den Gemeinden zwei Wochen lang zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten

-  im Rathaus der Stadt Schönebeck, 39218 Schönebeck, 
Markt 1,

-  im Rathaus der Stadt Barby, 39249 Barby, Marktplatz 14 und 
im Bürgerbüro, OT Groß Rosenburg, Nienburger Straße 1,

-  in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Bördeland, 39221 
Bördeland OT Biere, Magdeburger Straße 3,

-  im Rathaus I der Stadt Calbe Markt 19 und im Rathaus II 
Schloßstraße 3, 39240 Calbe/Saale

-  im Neuen Rathaus der Landeshauptstadt Verwaltungsbiblio-
thek Stadt Magdeburg, 39104 Magdeburg, Bei der Haupt-
wache 4,

-  im Bürgerbüro der Stadt Nienburg (Saale), 06429 Nienburg, 
Marktplatz 9,

-  in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Sülzetal, 39171 
Sülzetal, Dorfstraße 26,

-  im Rathaus der Stadt Gommern, 39245 Gommern, Platz des 
Friedens 10,

-  im Rathaus der Stadt Zerbst/Anhalt, 39261 Zerbst/Anhalt, 
Schloßfreiheit 12,

-  in der Stadtverwaltung der Stadt Aken/Elbe, 06385 Aken/
Elbe, Markt 11 und Verwaltungsgebäude Bärstraße 50 06385 
Aken

-  in der Gemeindeverwaltung der Gemeinde Osternienburger 
Land, 06386 Osternienburger Land OT Osternienburg, Ru-
dolf-Breitscheid-Str.32e

-  Verbandsgemeinde „Egelner Mulde“, Verwaltungsgebäude 
Markt 18 39435 Egeln

während der Dienststunden aus.
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Darüber hinaus kann dieser Beschluss auch
-  in der Außenstelle des Amtes für Landwirtschaft, Flurneu-

ordnung und Forsten Mitte, 39164 Stadt Wanzleben-Börde, 
Ritterstraße 17 - 19,

während der Dienststunden eingesehen werden.
Die Wirkungen dieses Beschlusses treten am Tag nach seiner 
Bekanntgabe in der betreffenden Gemeinde ein.

C. Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Änderungsanordnung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Mitte, Außenstelle Wanzleben, Ritterstraße 17 - 19, 
39164 Wanzleben - Börde, oder beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Mitte, Große Ringstraße 52, 38820 
Halberstadt, oder beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt, 
Ernst-Kamieth-Straße 2, 06112 Halle/Saale schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen. Bei Einlegung des Widerspruchs wird 
die Frist nur gewahrt, wenn das Widerspruchsschreiben bzw. 
die Niederschrift bis zum Ablauf der angegebenen Frist bei der 
Behörde eingegangen bzw. aufgenommen worden ist.

Im Auftrag

gez.  DS
Jens Spicher

Anlagen:  1) Begründung
 2) Änderung zum Verzeichnis der Verfahrensflur-

stücke
  3) Gebietskarte

*1 - Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 16.03.1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert 
durch Artikel 17 Jahressteuergesetz 2009 vom 19. Dezember 
2008 (BGBl. I S. 2794)

*2 - Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S. 686), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.07.2012 (BGBl. I  
S. 1577

Begründung zur V. Änderungsanordnung:
Mit Beschluss vom 20.03.2007, hat das Landesverwaltungsamt 
Halle, Referat 409 das Flurneuordnungsverfahren „Flurbereini-
gung Ortsumgehung Schönebeck B 246 a (2. PA), Landkreis 
Schönebeck 113“ für den Bau des 2. Planungsabschnittes der 
B 246 a vom Kreisel L 65 bis Kreisel L 51 angeordnet.

Nach § 8 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) kann die Flur-
bereinigungsbehörde geringfügige Änderungen des Flurneuord-
nungsgebietes anordnen, wenn der Zweck der Flurbereinigung 
besser erreicht werden kann.

Mit Datum vom 10.10.2016 wurde bei der Flurbereinigungsbe-
hörde die Hinzuziehung der in der Anlage aufgeführten Flurstü-
cke beantragt. 
Auf diesen Flurstücken verläuft der Radweg, welcher das Ring-
heiligtum Pömmelte/Zackmünde touristisch erschließt. Für die 
von diesem Radweg betroffenen Flurstücksteile wurden bisher 
lediglich vertragliche Regelungen zur Nutzung (Pachtverträge) 
getroffen. Mit dieser Hinzuziehung soll innerhalb des Flurberei-
nigungsverfahrens eine eigentumsrechtliche Regelung dieser 
Radwegeflächen erreicht werden, welche die genannte Nut-
zungsregelung entbehrlich macht.

Durch die Veränderungen des Verfahrensgebietes vergrößert 
sich die Verfahrensgebietsfläche des Flurbereinigungsverfah-
rens um 28,1818 ha auf 1.335,6033 ha.
Die Änderung ist als geringfügig anzusehen.

Die Voraussetzung für die Änderungsanordnung nach den § 8 
Abs. 1 FlurbG liegen somit vor.
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ALFF Mitte, Außenstelle Wanzleben 
0305 SBK 113
Anlage 1 zur 5. Änderungsanordnung vom 06.12.2017

Flurbereinigungsverfahren

„Flurbereinigung Ortsumgehung Schönebeck  
B246a (2. PA), Landkreis Schönebeck 113“

Verf.-Nr.: 0305 SBK 113

Änderung zum Verzeichnis der Verfahrensflurstücke zur
5. Änderungsanordnung vom 06.12.2017
(Flurbereinigungsbeschluss vom 20.03.2007)

Hinzuziehung:

Zum Flurbereinigungsverfahren werden folgende Flurstücke 
hinzugezogen:

Gemarkung Schönebeck – Felgeleben Flur 3

21/2, 26/2, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35/1, 35/3, 35/4, 36/1, 36/3, 
36/4, 37/1, 37/3, 37/4, 38/1, 38/3, 38/4, 39, 40/1, 40/3, 40/5, 
40/7, 40/8, 40/9, 40/10, 41/1, 41/3, 41/4, 42, 43/1, 43/3, 44/1, 
44/3, 45/1, 45/3, 46/1, 46/3, 47/1, 47/3, 48/1, 48/3, 49/1, 49/3, 
50/1, 50/3, 51/1, 51/3, 142/21, 144/25, 10002, 10003, 10004

Flächengröße der oben genannten Flurstücke:   28,1818 ha.

Das Flurbereinigungsgebiet umfasst nach der Änderung des 
Verzeichnisses der Verfahrensflurstücke durch die 5. Ände-
rungsanordnung eine Fläche von 1.335,6033 ha.

Im Auftrag

gez. Andrea Baer

Aus dem Rathaus

Nachruf

Mit großer Betroffenheit hat uns die Nachricht vom Tod des 
langjährigen Mitgliedes des Stadtrates

Herrn Georg Credo

erreicht.

Herr Credo war von 1994 bis 2014 nicht nur im Stadtrat und 
im Haupt- und Finanzausschuss aktiv tätig, sondern auch 
im Aufsichtsrat der Stadtwerke und in der Gesellschafter-
versammlung der BWZ. Er war engagiert und streitbar, 
manchmal auch mit überraschenden Gedankengängen. 
Sein Einsatz für die Belange der Stadt und seiner Bürger 
wurde ebenso deutlich in seiner Funktion als Vorsitzender 
der CDU-Fraktion im Stadtrat.

Im Namen der Stadt sprechen wir seinen Angehörigen unser 
tiefempfundenes Beileid aus.

Wir werden Herrn Georg Credo für immer im ehrenden  
Gedenken behalten.

Zerbst/Anhalt, Januar 2018

Wilfried Bustro  Andreas Dittmann
Stadtratsvorsitzender  Bürgermeister

Kranzniederlegung zum Gedenken  
an die Opfer des Nationalsozialismus
Der 27. Januar 1945 war der 
Tag, an dem die Rote Armee 
das Konzentrationslager 
Auschwitz-Birkenau befrei-
te. Das ehemals größte Ver-
nichtungslager wurde zum 
Symbol für Völkermord und 
Rassenwahn.
Seit 1996 ist dieser Tag auf 
Initiative des damaligen 
Bundespräsidenten Roman 
Herzog in der Bundesrepu-
blik Deutschland offizieller 
Gedenktag an die Opfer des 

Nationalsozialismus. Die 
Vereinten Nationen erklärten 
ihn 2005 zum Internationalen 
Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Holocausts.
Am Samstag, dem 27. Ja-
nuar 2018, um 11 Uhr, findet 
in Zerbst/Anhalt aus diesem 
Anlass eine Kranzniederle-
gung am Mahnmal im Roten 
Garten statt.
Alle Bürger sind eingeladen, 
sich diesem Gedenken an-
zuschließen.
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Veranstaltungen in der Stadt Zerbst/Anhalt und ihren Ortschaften

im Januar 2018

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort/OT

20.01.2018 10:00 Uhr Kräutermanufaktur – Heilpflanzenapotheke Teil 1 Umweltzentrum Ronney

20.01.2018 19:30 Uhr Prunksitzung Carneval Club „Rot-Weiß“ Zerbst Friesenhalle Zerbst/Anhalt

27.01.2018 
 

11:00 Uhr Gedenkveranstaltung an die Opfer 
des Nationalsozialismus

Roter Garten

27.01.2018 19:30 Uhr Prunksitzung Carneval Club „Rot-Weiß“ Zerbst Friesenhalle Zerbst/Anhalt

28.01.2018 15:00 Uhr Kinderkarneval beim Carneval Club „Rot-Weiß“ Zerbst Friesenhalle Zerbst/Anhalt

* versehene Veranstaltungen sind eintrittspflichtig. Informationen erhalten Sie auch in der Tourist-Information, Markt 11, 39261 Zer-
bst/Anhalt. Tel.-Nr.: 03923 2351

Neujahrsempfang in Jever: Städtebau, Familienfreundlichkeit, Partnerschaften
Das Bühnenprogramm war 
genauso bunt wie der The-
menmix, den ein gut gelaunter 
Bürgermeister Jan Edo Albers 
auf dem Neujahrsempfang der 
Stadt Jever für die gut 400 Be-
sucher parat hielt. Der Stadt-
chor sorgte unter der Leitung 
von Tatjana Glazer mit fünf 
Liedern für den musikalischen 
Part, während der Tanzraum 
Jever mit seinem tollen Show-
tanz und Ausschnitten aus 
dem neuen Musical „Arielle“ 
auch etwas fürs Auge bot. Ein-
gebettet in derart unterhaltsa-
me und leichte Kost war der 
inhaltsschwerere Rück- und 
Ausblick des Bürgermeisters, 
in dem die finanzielle recht 
gute Situation, die Aufhebung 
des Fremdenverkehrsbeitrags, 
die Windkraft-Diskussion, die 
Städtepartnerschaften mit 
Zerbst und Cullera genauso 
Thema waren wie Wohnbau-
planung oder städtebauliche 
Akzente.
Letztere wurden unter ande-
rem durch die Umsiedlung des 
Unternehmens Agando an die 
Sillensteder Straße oder den 
Baustart des Pflegebutlers auf 
der gegenüberliegenden Seite 

an der Mühlenstraße gesetzt, 
sodass sich das Erschei-
nungsbild am Ortseingang 
deutlich verbessern wird.
Den Wirtschaftsstandort Jever 
zu stärken, sei auch im neuen 
Jahr erklärtes Ziel. „Die Stadt 
Jever hat sich vorgenommen, 
anstehende Erweiterungsvor-
haben im großflächigen Ein-
zelhandel – Telepoint, Edeka 
Wichmann und Aldi – in ihrer 

Gesamtheit mit Augenmaß 
und unter Berücksichtigung 
des Einzelhandelsentwick-
lungskonzeptes im Frühjahr 
2018 anzugehen“, sagte Jan 
Edo Albers.
Weiterhin sei geplant, zur Er-
schließung des Gewerbege-
biets „Mitte“ 438.000 Euro zu 
investieren, um Erweiterungen 
und Neuansiedlungen zu er-
möglichen. 

Der Landkreis will den Breit-
bandausbau für das Gewerbe-
gebiet im Frühjahr vornehmen. 
„Die Vermarktung des Gewer-
begebietes und regionaler 
Produkte soll intensiviert und 
Jever Aktiv bei Aktionen für 
die gesamte Kaufmannschaft 
unterstützt werden“, so das 
Stadtoberhaupt, der außer-
dem die Familienfreundlichkeit 
hervorhob, die in Jever weiter-
hin groß geschrieben werden 
soll.
So plant die Stadt, einen 
Arbeitskreis „Barrierefrei-
er ÖPNV“ einzurichten, um 
Schritt für Schritt die Bushal-
testellen barrierefrei zu ge-
stalten. Außerdem stehen in 
Zusammenarbeit mit der Bil-
dungsregion ein Pilotprojekt 
zur Ganztagsbetreuung, die 
Erweiterung der Zusammen-
arbeit mit der Landesbühne 
und der Abschluss der Spiel-
leitplanung an – ein weiteres 
Beispiel für Bürgerbeteiligung, 
die Albers „gerade auf der un-
tersten staatlichen Ebene für 
notwendig hält.“

(Cornelia Lüers; 
Jeversches Wochenblatt)

Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers und seine Frau Ines freuten 
sich, den Zerbster Bürgermeister Andreas Dittmann (rechts) zum 
Neujahrsempfang in der Partnerstadt begrüßen zu können. 

Foto: Cornelia Lüers

Kultur und Freizeit

Geburtsanzeigen. Die ganz besondere Art, Freude zu teilen.
online aufgeben: wittich.de/geburt
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53. Zerbster Kulturfesttage: Puschkin, Reuter und ganz viel mehr
Die Personalausstellung vom 
Puschkiner Museum „Zarsko-
selsker Sammlung“, Christoph 
Reuter mit einer amüsanten 
„Doppelstunde Musik“, das 
Kurt Weill Fest zu Gast mit 
einem Konzert – das sind 
nur drei der Höhepunkte der  
53. Zerbster Kulturfesttage. 
Die traditionsreichen Kul-
turwochen finden in diesem 
Jahr vom 16. Februar bis zum  
18. März statt. 
Anders wird dabei der Auf-
takt. In einer Veranstaltung am 
Freitag, dem 16. Februar, um 
19 Uhr in der Aula des Gym-
nasiums Francisceum finden 
die Vernissage der Personal-
ausstellung und die offizielle 
Festtage-Eröffnung statt. Das 
Konzert zur Eröffnung gestal-
ten Künstler aus Weißrussland 
unter dem Titel „Ist das auch 
von Händel? Unerwartete In-
strumental- und Vokalmusik 
aus der Zeit des Barock“.
Ob multimediale Rückblicke 

auf 15 Jahre Förderverein 
Schloss Zerbst und 25 Jah-
re Internationaler Förderver-
ein „Katharina II.“, ob der  
„Zerbster Avantgard Abend“ 
als Vorbereitung auf das Bau-
haus-Jubiläum, ob Führungen 
im Historischen Stadtarchiv 
zum „Tag der Archive“ … Ob 
weitere Lesungen, Konzerte, 
Angebote der Schulen, Vorträ-
ge – reich gespickt mit vielen 
interessanten Dingen ist das 
Kulturfesttage-Programm. 
Dank des Engagements vieler 
Vereine und Institutionen unter 
dem Dach der Stadt Zerbst/
Anhalt. Erstmals sind daran 
in diesem Jahr übrigens auch 
alle drei Zerbster Partnerstäd-
te beteiligt.
Tradition hat die Hobby- und 
Kunstausstellung im Muse-
um. Wer sich daran beteiligen 
möchte, hat bitte folgendes zu 
beachten.
Vom 25. Januar bis 2. Februar 
können die Werke im Museum 

der Stadt Zerbst/Anhalt, Wein-
berg 1, in der Zeit von 8 bis  
16 Uhr abgegeben werden. 
Später eingereichte Arbeiten 
werden nicht berücksichtigt.
Da die Resonanz in den letz-
ten Jahren bei gleichbleiben-
der Ausstellungsfläche zuge-
nommen hat, werden folgende 
Regelungen zu beachten sein: 
Jeder Aussteller kann maximal 
3 Arbeiten bis zu einer Größe 
von 50 cm x 70 cm einreichen. 
Bei größeren Formaten halten 
Sie bitte Rücksprache mit 
dem Museum. Bei Gruppen-
ausstellungen kann jeder Teil-
nehmer maximal 2 Arbeiten 
einreichen. Versichert ist wäh-
rend der Ausstellungsdauer 
der Materialwert der Werke.
Schulen und Kindergärten 
können mehrere Arbeiten ein-
reichen, falls keine Rahmen 
vorhanden sind, auch unge-
rahmt. Ob alle Bilder und Ob-
jekte letztendlich ausgestellt 
werden können, wird beim 

Ausstellungsaufbau entschie-
den. Name, Alter/Klassen-
stufe, Titel der Arbeit sollten 
bitte hinten auf jedem Werk 
befestigt werden. Die besten 
Kinderarbeiten werden von 
einer Jury benannt und im An-
schluss an die Kulturfesttage 
im Rathaus der Stadt Zerbst 
ausgestellt.
Die Gestaltung der Ausstel-
lung und die Platzzuordnung 
der Objekte liegt ausschließ-
lich in der Verantwortung des 
Museums.

Weitere Informationen zu 
den Kulturfesttagen auch 
unter:
www.stadt-zerbst.de

NatSch-Feriencamp im Februar in Ronney
Unter dem Motto „NatSch-
Feriencamp“ findet im Um-
weltzentrum Ronney in den 
Winterferien vom 5. bis 7. Feb-
ruar ein verkürztes Ferienlager 
statt. Spielerisch erkunden die 
kleinen Ranger die Geschenke 
der Natur und erleben dabei 
so manch kleines Abenteuer.
An den drei Tagen dreht sich 

alles um den Naturschutz vor 
der eigenen Haustür.
Die Kosten betragen 70 Euro. 
Anmeldungen sind unter Te-
lefon 039247 413 oder per 
E-Mail an info@umweltzent-
rum-ronney.de möglich. Die 
Veranstaltung wird gefördert 
durch das Land Sachsen-
Anhalt.

Neues und Interessantes

aus der Stadtbibliothek Zerbst/Anhalt

Dessauer Str. 23a, 39261 Zerbst/Anhalt
Leiterin: Martina Linke

Kontakt:
Tel. 03923 2453 •	Fax: 03923 778518
E-Mail: stabizerbst@t-online.de
Homepage mit Online-Katalog: www.stadtbibliothek-zerbst.de
Zugang zur Onleihe mit E-Medien: www.biblio24.de
Netzwerk: www.facebook.com/stadtbibliothekZerbst

Öffnungszeiten
Montag:   13.00 bis 19.00 Uhr
Dienstag:  10.00 bis 12.00 Uhr und  13.00 bis 17.00 Uhr
Mittwoch:  geschlossen
Donnerstag:  10.00 bis 12.00 Uhr und  13.00 bis 17.00 Uhr
Freitag:  10.00 bis 15.00 Uhr

Interessantes:
-  Neben rund 16.000 Medien in der Bibliothek stehen außer-

dem u. a. zur Verfügung:

-  Hörbücher und Bücher mit großen Buchstaben für sehbe-
hinderte Menschen

-  kostenloser WLAN-Anschluss
-  Zugang zum Onleihe-Verbund Sachsen-Anhalt mit rund 

50.000 elektronischen Medien
-  Bücherbringeservice für Leserinnen und Leser, die aus ge-

sundheitlichen oder Altersgründen den Weg in die Dessauer 
Str. 23a nicht mehr allein schaffen

Veranstaltungen in der Stadtbibliothek:
• Dienstag, den 06.02.2018: Bücherwurm „Willi“ lädt Kinder 

ab ca. 3 Jahren um 15.30 Uhr zum kostenfreien „Lesen, la-
chen, Sachen machen“ in die Kinderbibliothek ein.

Dieses Mal könnt ihr das furchlose „Grüffelokind“ durch den 
dunklen Wald begleiten.

Neue Literatur für Ihre Ohren – viele Hörbücher auch als 
Buch vorh.

Riley, Lucinda:
Der verbotene Liebesbrief/Lucinda Riley. Gelesen von Simone 
Kabst. - Gekürzte Lesung. –
München: der Hörverlag, 2017. - 2 mp3-CDs (Gesamtlaufzeit ca. 
13 h 57 min).
auch als Buch vorh.
ISBN 978-3-8445-2693-6
Als die junge Londoner Journalistin Joanna Haslam durch mys-
teriöse Umstände in den Besitz eines alten Briefes gerät, steht 
sie vor einem Rätsel. Was sie da in Händen hält ist ein Liebes-
brief - geheimnisvoll, wegen der enthaltenen Andeutungen, und 
gefährlich. Denn plötzlich bricht jemand bei Joanna ein und 
sucht danach.

Follett, Ken:
Das Fundament der Ewigkeit/Ken Follett. Gelesen von Joa-
chim Kerzel. - Bearbeitete Fassung. - Köln: Lübbe Audio, Copy-
right 2017. - 12 CDs (ca. 955 Minuten).
auch als Buch vorh.
ISBN 978-3-7857-5522-8
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Im Jahr 1558 zieht der junge Ned Willard an den Hof von Königin 
Elizabeth. Als sich ganz Europa gegen England richtet, baut die-
se mit seiner Hilfe den 1. Geheimdienst des Landes auf. Eigent-
lich will Ned Margery heiraten, doch der Glaubensstreit bedroht 
die junge Liebe. 3. Band der Kingsbridge-Reihe.

Bergmann, Renate:
Besser als Bus fahren: Die Online-Omi legt ab/Renate Berg-
mann. Lesung mit Carmen-Maja Antoni. - Gekürzte Lesung. –
Berlin: Der Audio Verlag, Copyright 2017. - 3 CDs (Laufzeit ca. 
3 h 38 min).
auch als Buch vorh.
ISBN 978-3-7424-0044-4
Renate Bergmann hat gerechnet: Ein Tag auf Kreuzfahrt ist um 
Längen günstiger als ein Tag im Altenheim! Und da es gilt, das 
Leben zu genießen, solange man noch krauchen kann, spendiert 
sie sich und ihrer Freundin Gertrud eine dreiwöchige Kreuzfahrt 
quer über das Mittelmeer.

Moeller, Cathrin:
Mordsacker/Cathrin Moeller. Gelesen von Julia Nachtmann. - 
Autorisierte, bearbeitete Fassung. - Köln: HarperCollins Germa-
ny, Copyright 2017. - 4 CDs (271 Minuten).
auch als Buch vorh.
ISBN 978-3-96108-039-7
Tragische Umstände haben Klara Himmel samt Familie ins 
mecklenburgische Mordsacker verschlagen. Doch hier liegt nicht 
nur der sprichwörtliche Hund begraben! Während die chaotische 
Großstädterin sich noch als brave Hausfrau versucht, wird ihr 
Mann, der neue Dorfpolizist, zu seinem ersten Fall gerufen: Ein 
Toter in der Güllegrube.

Lucas, Charlotte:
Wir sehen uns beim Happy End/Charlotte Lucas. Gelesen von 
Christiane Marx. - Bearbeitete Fassung. - Köln: Lübbe Audio, 
Copyright 2017. - 6 CDs (456 Minuten).
ISBN 978-3-7857-5548-8
Ella liebt Märchen. Aber noch mehr liebt sie Happy Ends. 
Schließlich gibt es schon genug Schlimmes auf der Welt, wer 
braucht da noch Geschichten mit schrecklichem Ausgang? Und 
so schreibt sie sie einfach um, gibt ihnen einen schöneres, nein, 
das richtige Ende.

Lark, Sarah:
Das Geheimnis des Winterhauses/Sarah Lark. Gelesen von 
Kathrin Fröhlich. - Bearbeitete Fassung. - Köln: Lübbe Audio, 
Copyright 2017. - 6 CDs (422 Minuten).
ISBN 978-3-7857-5546-4
Für Elinor bricht eine Welt zusammen, als sie eines Tages erfährt, 
dass sie und ihre Mutter mit dem Rest der Familie nicht blutsver-
wandt sind. Auf der Suche nach ihren familiären Wurzeln macht 
sich Elinor auf den Weg nach Dalmatien und Neuseeland.

Falk, Rita:
Griessnockerlaffäre: Filmhörspiel/Rita Falk. Mit Sebastian Bez-
zel, Simon Schwarz u. v. a. - Filmhörspiel. - Berlin: Der Audio 
Verlag, Copyright 2017. - 1 CD (Laufzeit: ca. 1 h 27 min).
auch als Buch vorh.
ISBN 978-3-7424-0244-8
Franz Eberhofer wird am Morgen nach einer rauschenden Poli-
zisten-Hochzeit von einem schwer bewaffneten SEK-Komman-
do geweckt. Sein ungeliebter Vorgesetzter Barschl ist mit einem 
Messer im Rücken tot aufgefunden worden.

Franz, Andreas:
Kalter Schnitt: Julia Durants neuer Fall/Andreas Franz; Daniel 
Holbe. Julia Fischer [Erzähler]. - gekürzte Lesung. - München: 
Audio Media Verlag, Copyright 2017. - 6 CDs (455 Min).
auch als Buch vorh.
ISBN 978-3-95639-233-7
Als Julia Durant an einen Tatort in Frankfurt gerufen wird, er-
wartet sie dort ein wahres Blutbad. Eine Frau wurde mit einer 

Grausamkeit ermordet, wie sie selbst die erfahrene Ermittlerin 
selten erlebt hat. Zunächst steht Durant vor einem Rätsel. Dann 
entdeckt sie, dass es in der Vergangenheit bereits ähnliche Fälle 
gegeben hat, doch niemand hat eine Verbindung zwischen ihnen 
erkannt.

Wolf, Klaus-Peter:
Ostfriesenfete: Rupoert und die Loserparty auf Langeoog/
Klaus-Peter Wolf. - Autorenlesung. - Hamburg: Goya Lit, Copy-
right 2016. - 2 CDs.
ISBN 978-3-8337-3599-8
Rupert bekommt unerwartete Post: Seine ehemalige Klassen-
kameradin Nadja lädt ihn zu einer „Loserparty“ auf Langeoog 
ein. Dort bekommt er seinen großen Auftritt. Als einer der Gäste 
ermordet wird, steckt Rupert mittendrin: im Schlamassel und in 
einer Ermittlung.

Roberts, Nora:
Licht in tiefer Nacht/Nora Roberts. Gelesen von Vanida Karun. 
- Gekürzte Lesung. - München: Random House, Copyright 2017. 
- 6 CDs (Gesamtspielzeit ca. 7 Std. 55 Min).
ISBN 978-3-8371-3961-7
Die prächtige Bodine Ranch in Montana ist seit Generationen 
ein familiengeführtes Gestüt. Unter der erfolgreichen Leitung der 
jungen Bodine Longbow wurde das Anwesen zu einem belieb-
ten Feriendomizil ausgebaut. Doch es liegt ein dunkler Schatten 
über diesem Ort. Ihre Tante Alice lief mit achtzehn fort und wurde 
nie wiedergesehen.

Fack ju Göhte: Das Original-Hörspiel zum Film/Jacob Weigert 
[Erzähler]. Elyas M‘Barek [Erzähler]. Karoline Herfurth [Erzähler]. 
- Hamburg: Goya LiT, Copyright 2013. - 2 CDs.
Fortsetzung: Fack ju Göhte 2; Fack ju Göhte 3 ebenso als Hör-
spiel und DVD vorhanden!
ISBN 978-3-8337-3266-9
Um an seine Diebesbeute zu gelangen, muss sich der raubeinige 
Kleinganove Zeki Müller als Aushilfslehrer ausgeben und trifft im 
Lehrerzimmer auf die überkorrekte Referendarin Lisi Schnabels-
tedt. Als diese merkt, dass er den Job nicht ernst nimmt, sorgt 
sie dafür, dass er die Problemklasse der Schule übernehmen 
muss.

Gier, Kerstin:
Wolkenschloss/Ilka Teichmüller liest Kerstin Gier. - Ungekürzte 
Lesung. –
Berlin: Argon Verlag, Copyright 2017. - 8 CDs (Gesamtlaufzeit: 
ca. 10 Stunden, 20 Minuten).
auch als Buch vorh.
ISBN 978-3-8398-4162-4
Hoch oben in den Schweizer Bergen liegt das Wolkenschloss, 
ein altehrwürdiges Grandhotel, das seine Glanzzeiten längst 
hinter sich hat. Aber wenn zum Jahreswechsel der berühmte 
Silvesterball stattfindet, reisen Gäste aus aller Welt an. Die sieb-
zehnjährige Fanny hat alle Hände voll zu tun, aber es entgeht ihr 
nicht, dass viele hier nicht das sind, was sie vorgeben zu sein.

Reinwarth, Alexandra:
Am Arsch vorbei geht auch ein Weg: Wie sich dein Leben ver-
bessert, wenn du dich endlich locker machst/Alexandra Rein-
warth. Gelesen von der Autorin. –
München: mvg Verlag, Copyright 2017. - 4 CDs (ca. 265 Minuten).
ISBN 978-3-86882-804-7

Sichern Sie sich jetzt schon den Platz für Ihre Anzeige:

anzeigen.wittich.de
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Jugendklubs in Zerbst und Steutz freuen sich über EMS-Weihnachtsspende
Großer Bahnhof kurz vor 
Weihnachten in der Firmen-
zentrale der Erdgas Mittel-
sachsen GmbH im Staßfurter 
Ortsteil Brumby. Zu Gast wa-
ren Vertreter von insgesamt 
29 Jugendeinrichtungen aus 
dem Salzlandkreis sowie den 
Landkreisen Jerichower Land 
und Anhalt-Bitterfeld. Sie alle 
hatten sich mit ihren Projekten 
um die EMS-Weihnachtsspen-
de 2017 im Gesamtwert von 
12.000 Euro beworben.
Schon seit vielen Jahren ver-
zichtet die EMS-Geschäftslei-
tung auf die Versendung gro-
ßer Weihnachtspräsente an 
Geschäftspartner. Stattdessen 
werden lokale Initiativen geför-
dert.
„In diesem Jahr haben wir uns 
entschieden, Jugendklubs in 
der Region zu einem Ideen-
wettbewerb aufzurufen. Das 
haben wir in dem Bewusstsein 
getan, dass die Kommunen 
bzw. Freien Träger für beson-
dere Vorhaben nur eher selten 
finanzielle Spielräume haben“, 
erklärte EMS-Geschäftsführer 
Jens Brenner.

Bis zum Einsendeschluss 
am 8. Dezember gingen per  
E-Mail, Fax oder Post die viel-
fältigsten Bewerbungen ein. 
Und Wünsche für besondere 
Vorhaben gibt es offensicht-
lich viele. Die Palette reicht 
vom Kurs zur gesunden Er-
nährung, einem Ausflug in ein 

Erlebnisbad oder in den Zoo, 
einem ganz legalen Graffiti-
Workshop, Tischtennisplat-
ten, einer kleinen Fußball-WM 
bis zum Box-Sack zum Ag-
gressionsabbau oder einer 
Rocknacht zum Jugendklub-
Jubiläum.
Freuen über eine EMS-Weih-

nachtsspende konnte sich 
auch die Stadt Zerbst/An-
halt mit ihren Jugendklubs in 
der Jeverschen Straße sowie 
in Steutz. Die Einrichtung 
in der Kernstadt kann nun  
1.000 Euro in die Erneuerung 
der Kücheneinrichtung in-
vestieren. 500 Euro helfen in 
Steutz bei Reparatur- und Re-
novierungsarbeiten im Elekt-
ro- und Sanitärbereich.
„Gewiss wird es uns nicht ge-
lungen sein, alle Träume bis 
ins kleinste Detail zu verwirk-
lichen. 
Wir sind uns jedoch sicher, 
dass manche Dinge schon 
jetzt realisiert werden können, 
bzw. die Kinder und Jugend-
lichen den anderen Zielen ein 
großes Stück näher gekom-
men sind“, zeigte sich Jens 
Brenner optimistisch.
Die Bürgermeister und Vertre-
ter der Kinder- und Jugend-
einrichtungen konnten dem 
Geschäftsführer hier nur bei-
pflichten und würdigten das 
beispielgebende Engagement 
des regionalen Energie-Ver-
sorgers.

EMS-Geschäftsführer Jens Brenner (vorn links) und Prokurist Dr. 
Bernd Hädicke (vorn rechts) bei der Übergabe der EMS-Weih-
nachtsspenden 2017 an Vertreter von insgesamt 29 Jugendein-
richtungen aus drei Landkreisen.  Foto: EMS

Einrichtungen zur Durchführung  
von Ferienlagern  
im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gesucht
Der Landkreis Anhalt-Bitterfeld beabsichtigt, in den Sommer-
ferien 2018 Ferienlager für Kinder aus einkommensschwa-
chen Familien, die ihren Hauptwohnsitz im Landkreis Anhalt-
Bitterfeld haben, zu finanzieren.

Es werden Einrichtungen gesucht, die ihren Sitz im Landkreis 
Anhalt-Bitterfeld haben und über langjährige Erfahrungen bei 
der Durchführung von Ferienlagern verfügen.
Die Dauer der geplanten Ferienlager beträgt maximal 7 Tage. 
Der Teilnehmerbeitrag wird komplett vom Jugendamt getra-
gen.

Alle interessierten Einrichtungen melden sich bitte bis 9. Feb-
ruar 2018 beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Anzugeben bzw. 
einzureichen sind folgende Daten und Unterlagen:
• Zeitraum des Ferienlagers
• Anzahl der Plätze
• Kostenplan/Kostenkalkulation insgesamt und Kosten pro 

Person
• Konzeption der Maßnahme

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Frau Weber, Tel.-Nr. 03496 601606 
(E-Mail: cortina.weber@anhalt-bitterfeld.de)

Landkreis Anhalt-Bitterfeld
Jugendamt
Am Flugplatz 1
06366 Köthen
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Kleine Heilpflanzen-Apotheke in Ronney
Heilpflanzen werden oft un-
terschätzt. Mancher nutzt 
sie bei kleinen Wehwehchen, 
aber wirkliches Vertrauen wird 
ihnen oftmals nicht entgegen-
gebracht. 
Das ist schade, denn in Heil-
pflanzen steckt ein solch 
großes Potential für die Ge-
sundheit, dass es fast schon 
leichtsinnig wäre, darauf zu 
verzichten. Im Umweltzent-
rum Ronney stellt sich Kräu-

terexpertin Birgit Jacobsen 
am Samstag, dem 20. Januar, 
um 10 Uhr dem entgegen und 
führt in eine Welt außerhalb 
der Pharmaindustrie.
Die Teilnahmegebühr beträgt 
15 Euro pro Person. Anmel-
dungen sind unter Telefon 
039247 413 oder per E-Mail 
an info@umweltzentrum-ron-
ney.de möglich. Die Veranstal-
tung wird gefördert vom Land 
Sachsen-Anhalt.

Auszüge aus dem  
Kursangebot der  
KVHS Anhalt-Bitterfeld,  
Standort Zerbst

Unsere nächsten Kursangebote:

Müssen alle Rentner Steuern zahlen? Vortrag
Ab welchen Einnahmen sind sie verpflichtet?
Termin: Do., 25. Jan., um 16.00 Uhr

Ausbildung zum/zur Gästeführer/in in der Stadt Zerbst/An-
halt (Modul III)
Beginn: Do., 1. Febr., um 17.15 Uhr

Vorbereitungslehrgang auf die Fischerprüfung
Beginn: Sa., 10. Febr. 18., um 7.30 Uhr (6 x)

Schneiderstube
Beginn: Di., 20. Jan., um 9.00 Uhr (10 x)

Erste Schritte mit dem eigenen SMARTPHONE
Termin: Sa., 17. Febr., 18.30 Uhr (10 x)

Fit im Umgang mit dem SMARTPHONE (Fortgeschrittenenkurs)
Termin: Sa., 24. Febr. von 8.30 bis 12.30 Uhr

Wie funktioniert mein Tablet, was sind Apps und wie instal-
liere ich sie?
Termin: Sa., 10. März von 8.30 bis 13.30 Uhr

Yoga - speziell für die Generation 50+
Ein erfahrbares Ziel der Yoga-Übungen ist es, zu mehr innerer 
Ausgeglichenheit zu kommen, die Konzentrationsfähigkeit zu 
fördern und so den Herausforderungen des Alltags mit mehr Ge-
lassenheit zu begegnen. Yoga kann selbst in hohem Alter noch 
angefangen und praktiziert werden.
Das Üben in einer Gruppe steigert die eigene Motivation und 
Kontakte zu Gleichgesinnten können entstehen. 
Beginn: Di., 13. Febr., 9.00 Uhr (12 x)

Azubis laden ein
Die Auszubildenden der 
Konsumgenossenschaft 
Burg-Genthin-Zerbst eG, 
veranstalten vom 25. bis 
27. Januar ein Ausbildungs-
projekt im NP-Markt Zerbst, 
Kastanienallee 5. 
Dieses Ausbildungsprojekt 
U21 der EDEKA Minden-
Hannover steht dieses 

Jahr unter dem Motto „Aus 
Kunden werden Fans“. Die 
Auszubildenden leiten den 
Markt wieder völlig selbst-
ständig und bieten verschie-
dene Aktionen. 
So soll zum Beispiel am  
26. Januar ein Gruppenfoto 
mit Mitarbeitern und Kunden 
entstehen.

Yoga am Nachmittag
Beginn: Di., 13. Febr., um 16.30 Uhr (8 x)

Sanftes Yoga und bewusstes Atmen (Sa.-Workshop)
Es wird vermittelt, wie man durch die sanft angeleiteten Entspan-
nungs-, Dehnungs- und Konzentrationsübungen zu mehr Gelas-
senheit finden und neue Kraft schöpfen kann und diese für die 
Regeneration und Erholung, für die stressreduzierte Gestaltung 
des (Berufs-/Familien-)Alltags einsetzen kann.
Termin: Sa., 10. März von 10.00 bis 15.00 Uhr

Qigong
Beginn: Mi., 7. März, um 18.00 Uhr (12 x)

Kochclub: Kochen mit Daniel!
Termin: Mo., 19. Febr., um 18.30 Uhr

Deutsch als Zweitsprache A2/B1
Beginn: Mo., 12. Febr., um 18.00 Uhr (20 x)

ENGLISCH - A1 für die reiferen Jahrgänge am Vormittag
Beginn: Do., 25. Jan., um 9.00 Uhr (10 x)

ENGLISCH - Grundkurs A1/3
Beginn: Di., 30. Jan., um 16.15 Uhr (10 x)

MS Office 2010 - Alles für den Büroalltag
Beginn: Di., 23. Jan., um 18.00 Uhr (8 x)

Vielfalt des Internet - Vertiefungskurs für die reiferen Jahrgänge
Beginn: Di., 13. Febr., um 8.30 Uhr (2 x Di. und 1 x Do.)

Junge VHS: Zeichen- und Malwerkstatt für Kinder und Ju-
gendliche
Ihr habt die Möglichkeit, euch die Grundlagen des bildnerischen 
Gestaltens und seine verschiedenen Techniken (Bleistift, Kohle-
zeichnungen, Aquarell, Acryl usw.) anzueignen und diese weiter-
führend selbstständig anzuwenden und zu vertiefen. Beginn: Di., 
13. Febr., um 16.00 Uhr (8 x)

Wir freuen uns über Ihren persönlichen Kontakt zur KVHS An-
halt-Bitterfeld. Besuchen Sie uns am Standort in Zerbst/Anhalt 
oder nutzen Sie 03923 6111500 oder 8 service@kvhs-abi.de 
für Informationen.
Hier erfahren Sie immer die aktuellsten Angebote! Sie erreichen 
uns persönlich
Di. und Do. von 10.00 bis 18.00 Uhr und Mi. 8.00 bis 13.00 Uhr.
Vorherige Anmeldungen vor Kurs/Vortrag ist immer erforderlich!
(Gern auch telefonisch) Angebote unter Vorbehalt.

LW-flyerdruck.de
Ihre Online-Druckerei mit den fairen Preisen.

Von A wie Aufkleber bis Z wie 
Zeitung, bestimmt ist auch für 
Sie das passende Produkt dabei!

Individuelle Stückzahlen erhältlich!
Von der Kleinauflage bis zur Großauflage!

info@LW-flyerdruck.dewww.LW-flyerdruck.de 09191 7232-88

-flyerdruck.de

Selber online buchen oder einfach anfragen:
Tel.: 03535 489-166 | E-Mail: kreativ@wittich-herzberg.de
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Stellenausschreibung

Themenmanager Rad- und Aktivtourismus

Der Tourismusverband WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wit-
tenberg e. V. ist ein regionaler Tourismusverband, der das 
Tourismusmarketing für die Landkreise Anhalt-Bitterfeld, Wit-
tenberg sowie für die Städte Dessau-Roßlau und Bernburg 
(Saale) konzipiert und umsetzt.

Der WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e. V. hat die 
Landeskoordinierung der Produkt- und Angebotsentwicklung 
für den Europaradweg R1 in Sachsen-Anhalt inne und ist 
auch für die Vernetzung dieses Radweges mit den anderen 
7 überregional zu vermarktenden Radwegen der Region, wie 
dem Elberadweg, dem Saaleradweg und dem Radweg Berlin 
– Leipzig, zuständig.

Das Hauptaufgabenfeld der hier ausgeschriebenen Perso-
nalstelle ist die Produkt- und Angebotsentwicklung für den 
Radtourismus, mit Schwerpunkt auf dem Europaradweg R1, 
sowie für weitere aktivtouristische Themenbereiche (z. B. 
Wandern, Wassersport, Reiten).

Die einzelnen Aufgaben im Themenfeld Rad- und Aktivtou-
rismus sind folgende:
-  Fortführung der Landeskoordinierung des Tourismusmar-

ketings für den R1 und für den Rad- und Aktivtourismus 
in der WelterbeRegion in enger Zusammenarbeit mit al-
len Anliegern und Leistungsträgern in der Region und in 
Sachsen-Anhalt

-  selbstständige Entwicklung und Umsetzung von Projek-
ten zur Förderung des Radtourismus, incl. die Leitung von 
Arbeitskreisen

-  konzeptionelle Entwicklung von touristischen Program-
men, Angeboten und Dienstleistungen

-  Vorbereitung und Durchführung von Tourismusmessen
-  Entwicklung von Werbematerialien, auch in digitaler Form
-  Online-Marketingaktivitäten, social media-Aktivitäten

Anforderungen an den Themenmanager Aktivtourismus:
-  Abitur, Hochschulabschluss (Uni, HS, FHS)
-  Berufserfahrung im Tourismusmarketing
-  Kenntnisse über die WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wit-

tenberg u. Sachsen-Anhalt
-  ausgesprochene Fähigkeiten zur Kommunikation und 

Moderation
-  Belastbarkeit
-  Loyalität
-  Eigenständigkeit, Kreativität, Initiative, Koordinierungsfä-

higkeit, Überzeugungsvermögen und sehr gutes analyti-
sches Denken

-  Flexible Gestaltung der Arbeitszeit muss jederzeit möglich 
sein.

Arbeitsort ist Lutherstadt Wittenberg.
Die Stelle ist für 40 Stunden je Woche ausgelegt und wird 
angelehnt an die Tarife des öffentlichen Dienstes vergütet. Die 
Stelle ist zunächst für den Zeitraum vom 1. März bis 31. De-
zember 2018 befristet. Die Option zur Verlängerung besteht.
Um eine aussagefähige Bewerbung incl. Lichtbild wird bis 
10.02.2018 gebeten an: 
WelterbeRegion Anhalt-Dessau-Wittenberg e. V.
Geschäftsführerin Elke Witt
Neustraße 13
06886 Lutherstadt Wittenberg
Tel.: 03491 402610
E-Mail: elke.witt@anhalt-dessau-wittenberg.de

Aus Zerbst/Anhalt im Vorstand  
der Landseniorenvereinigung „Mittlere Elbe“
Die Landseniorenvereinigung 
„Mittlere Elbe“ e. V. konnte zu 
ihrer Jahresversammlung im 
Dezember 2017 erneut eine 
positive Bilanz der Arbeit zie-
hen. Der Saal in Ragösen war 
gefüllt und von den insgesamt 
150 Mitgliedern die unsere 
Vereinigung aktuell zählt, wa-
ren 80 anwesend. „Das ist bei 
einem Altersdurchschnitt von 
75 Jahren sehr viel und zeigt, 
dass die Landsenioren mit 
ihrer Vereinigung und deren 
Arbeit zufrieden sind“, meint 
Vorsitzender Heinz Vierenklee. 
Die Landseniorenvereinigung 
wird ehrenamtlich geführt, 
erhebt keine Beiträge und fi-
nanziert sich selbst und durch 
Spenden.
Im Bericht des Vorstandes 
konnte eingeschätzt werden, 
dass die durchgeführten Ak-
tivitäten sehr gut von den 
Mitgliedern angenommen 
wurden. Aber auch die Pflege 
der persönlichen Kontakte der 
Mitglieder untereinander, bei 
Jubiläen, Krankenbesuchen 
oder einfach nur die Gesprä-
che untereinander, seien be-
stimmender Bestandteil der 
Arbeit, so der Vorsitzende.
Die 21. Jahresversammlung 
der Vereinigung war aber 
auch wieder Anlass den Vor-
stand neu zu wählen. Zur 
Wahl des neuen Vorstandes 
haben sich drei neue Mitglie-
der bereit erklärt, im Vorstand 
zu arbeiten. Als Vorsitzender 
wurde Heinz Vierenklee aus 
Dessau-Kochstedt und als 

sein Stellvertreter Gerhardt 
Wilke aus Bornum wieder ge-
wählt. Mit Frau Heidemarie 
Dietz aus Köselitz wurde eine 
neue Schatzmeisterin durch 
die Wahl bestätigt. Die Mitglie-
der Agnes Keil aus Düben, Dr. 
Gerhardt Wanke aus Roßlau, 
Rainer Pilz und Siegfried Mat-
tey aus Dessau-Waldersee 
wurden als Vorstandsmitglie-
der wieder gewählt. Mit Frau 
Erika Müller aus Rodleben und 
Hellmar Hinze aus Kleinleitz-
kau wurden zwei weitere neue 
Mitglieder in den Vorstand 
der Landseniorenvereinigung 
„Mittlere Elbe“ gewählt. Auch 
für das Jahr 2018 gibt es 
wieder ein interessantes Pro-
gramm, das auf der Versamm-
lung vorgestellt wurde. Eine 
Verkehrsteilnehmerschulung 
mit dem ACE Autoclub in Ga-
ritz, eine Fahrt zum Kaffeekan-
nenmuseum Schöppenstedt 
oder eine Flurfahrt in der Re-
gion sind nur einige Beispiele.
„Wer Interesse hat sich an un-
seren Veranstaltungen oder 
am Vereinsleben teilzunehmen 
sollte sich nicht scheuen uns 
anzusprechen. Unsere Verei-
nigung begrenzt sich nicht nur 
auf die Landwirtschaft, son-
dern versteht sich als kom-
petenter Ansprechpartner für 
den ländlichen Raum, in dem 
sich sowohl ehemalige Land-
wirte, aber auch Lehrer, Ärz-
te oder Beschäftigte aus der 
Industrie treffen und austau-
schen“, sagt Heinz Vierenklee.

Geburtstagsgratulationen  
des Bürgermeisters der Stadt Zerbst/Anhalt  
und ihrer Ortsteile
Besonders herzliche Glückwünsche übermittelt der Bürgermeis-
ter der Stadt Zerbst/Anhalt allen Jubilaren, die in der Zeit vom 
5. bis 18. Januar 2018 ihren Geburtstag gefeiert haben. Alles 
erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und Freude.

am 05.01. Helmut Betthaus zum 85. Geburtstag
am 05.01. Christel Steffen zum 70. Geburtstag
am 06.01. Siegrid Dröge zum 75. Geburtstag
am 06.01. Gerd Lange zum 75. Geburtstag 
 Steutz
am 07.01. Elise König zum 90. Geburtstag
am 07.01. Renate Wilke zum 80. Geburtstag
am 08.01. Anna-Marie Dörfler zum 90. Geburtstag
 Deetz
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am 08.01. Marianne Grabow zum 85. Geburtstag
 Bias
am 09.01. Herbert Benke zum 70. Geburtstag
am 09.01. Edelgard Gröger zum 80. Geburtstag
 Jütrichau
am 11.01. Inge Ganzer zum 80. Geburtstag
am 11.01. Peter Giese zum 70. Geburtstag
am 12.01. Dieter Roye zum 80. Geburtstag
am 12.01. Hildegard Schmidt zum 70. Geburtstag
 Gödnitz
am 12.01. Brigitte Träger zum 70. Geburtstag
am 13.01. Karl Zehle zum 80. Geburtstag
 Walternienburg
am 14.01. Heinz Niehus zum 85. Geburtstag
 Gehrden
am 14.01. Irene Speckhahn zum 80. Geburtstag
am 15.01. Peter Zänker zum 80. Geburtstag
am 16.01. Erhard Schönfeld zum 85. Geburtstag
am 18.01. Irmgard Bombach zum 75. Geburtstag
am 18.01. Hans-Joachim Fritsche zum 70. Geburtstag
am 18.01. Manfred Müller zum 70. Geburtstag
am 18.01. Maria Schilakov zum 70. Geburtstag

St. Nicolai und St. Trinitatis Zerbst
Sonntag, 21.01.2018
09:00 Uhr  Gottesdienst (Kirche Bornum)
10:00 Uhr  Stiftsgottesdienst mit Abendmahl und Einführung 

des neuen Stiftsprobstes (St. Bartholomäi)
Dienstag, 23.01.2018
09:30 Uhr  Seniorenfrühstück (St. Trinitatis)
14:30 Uhr  Bibelstunde (St. Trinitatis)
Donnerstag, 25.01.2018
15:00 Uhr  Gemeindenachmittag in Mühlsdorf
16:00 Uhr  Familiencafé (St. Trinitatis)
Samstag, 27.01.2018
10:00 Uhr  Gottesdienst in Senioreneinrichtung „Willy Wegner“
Sonntag, 28.01.2018
10:00 Uhr  Gottesdienst (St. Trinitatis)
Montag, 29.01.2018
18:00 Uhr  Kreissynode (St. Trinitatis)
Dienstag, 30.01.2018
09:30 Uhr  Frauenfrühstück (St. Trinitatis)
18:00 Uhr  Lektorenkurs (St. Trinitatis)
Mittwoch, 31.01.2018
09:30 Uhr  Männerfrühschoppen
Freitag, 02.02.2018
19:00 Uhr  Mitgliederversammlung des Fördervereins St. Ni-

colai (St. Trinitatis)
Sonntag, 04.02.2018
10:00 Uhr  Zentraler Gottesdienst mit Abendmahl (St. Trinitatis)

Regelmäßige Kreise und Veranstaltungen:
Kinderkirche (nicht in den Ferien)
montags: 14:30 Uhr (1. - 4. Klasse) 
Singkreis
montags: 16:00 Uhr (St. Trinitatis)
Junge Gemeinde (nicht in den Ferien)
mittwochs: 15:30 Uhr (St. Trinitatis)
Konfirmanden (nicht in den Ferien)
mittwochs: 15:30 Uhr Vorkonfirmanden (Pfr. Lindemann, Schloß-
freiheit 3)
15:30 Uhr Konfirmanden (Frau Meyer St. Trinitatis)
Gebetstreff
mittwochs: 17:45 Uhr (St. Trinitatis)

St. Bartholomäi Zerbst
Sonntag, 21.01.2018
10:00 Uhr  Stiftsgottesdienst mit Abendmahl und Einführung 

des neuen Stiftsprobstes
Montag, 22.01.2018
19:30 Uhr  Männer im Gespräch (Pfarrhaus, Schloßfreiheit 3)
Dienstag, 23.01.2018
16:00 Uhr  Frauenkreis St. Bartholomäi 
 (Pfarrhaus, Schloßfreiheit 3)
Freitag, 26.01.2018
10:00 Uhr  Gottesdienst im AWO-Seniorenzentrum „Am Frauentor“
Sonntag, 28.01.2018
09:00 Uhr  Gottesdienst (Kirche Jütrichau)
10:00 Uhr  Gottesdienst (St. Bartholomäi)
Montag, 29.01.2018
09:00 Uhr  Besuchsdienstkreis (Pfarrhaus, Schloßfreiheit 3)
Dienstag, 30.01.2018
18:30 Uhr  Literaturkreis (Pfarrhaus, Schloßfreiheit 3)
Freitag, 02.02.2018
10:30 Uhr  Schulgottesdienst zum Halbjahresabschluss
 (St. Bartholomäi)
Sonntag, 04.02.2018
10.00 Uhr  Zentraler Gottesdienst mit Abendmahl (St. Trinitatis)

Regelmäßige Kreise und Veranstaltungen:
Kinderkirche (nicht in den Ferien)
montags: 15:00 Uhr (1. - 4. Klasse)
Konfirmanden (nicht in den Ferien)
mittwochs: 15:30 Uhr Vorkonfirmanden (Pfr. Lindemann, Schloß-
freiheit 3)
15:30 Uhr Konfirmanden (Frau Meyer, St. Trinitatis)
Gebetstreff:
mittwochs: 17:45 Uhr (St. Trinitatis)
Jungbläser (Klasse 5)
mittwochs: 15:45 Uhr Schloßfreiheit
Jungbläser (Klasse 6)
mittwochs: 16:15 Uhr Schloßfreiheit
Jugend- Posaunenchor
mittwochs: 17:45 Uhr Schloßfreiheit)
Posaunenchor
mittwochs: 18:30 Uhr Schloßfreiheit
Kantorei
donnerstags: 19:00 Uhr St.Bartholomäi
Gospelchor
freitags: 18:00 Uhr Schloßfreiheit

Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde,  
Dessauer Str. 10a in Zerbst
Internet: www.efg-zerbst.de

Gottesdienste:
So., 21.01.  10.00 Uhr  Gottesdienst
So., 28.01.  10.00 Uhr  Gottesdienst

Begegnungszentrum:
Fr., 19.01.  17.30 Uhr  Teeniekreis
Fr., 26.01.  17.30 Uhr  Teeniekreis

Öffnungszeiten des Innenspielplatzes:
Freitags:  15.30 – 17.30 Uhr
Herzliche Einladung an Eltern/Großeltern mit Kindern bis zu  
10 Jahren.

Neuapostolische Kirche (NAK)

Gemeinde Zerbst/Anhalt - Mühlenbrücke 62 a
Gottesdienste
Sonntag  21.01.2018  10:00 Uhr
Mittwoch  24.01.2018  19:30 Uhr
Sonntag  28.01.2018  10:00 Uhr
Mittwoch  31.01.2018  19:30 Uhr
Sonntag  04.02.2018  10:00 Uhr
Mittwoch  07.02.2018  19:30 Uhr
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URLAUB AN DER MECKLENBURGISCHEN SEENPLATTE

MECKLENBURG-VORPOMMERN - DAS LAND DER TAUSEND SEEN

FERIENHÄUSER 
IM FERIENPARK LENZ

... Unser schönster Urlaub ...
Baden, Wandern, Reiten, Strand, Sonne, Boot fahren, Angeln, 

Kanutour, Picknick, Tierpark, Spielplatz und sooo viel mehr!

Mobil.: 0178-5319513 · Tel.: 039932-825201 · 17213 Malchow/OT Lenz · info@ferienkontor-mv.deMobil.: 0178-5319513 · Tel.: 039932-825201 · 17213 Malchow/OT Lenz · info@ferienkontor-mv.de

        www.ferienpark-lenz.de

STADTHAFEN 
MALCHOW

DA MUSS 
ICH HIN!

FerienlandFerienland

Auch als
ePaper

Reisemagazine

     Treffpunkt
Deutschland.de

Dübener Heide

Reisemagazine

     Treffpunkt
Deutschland.de

TreffpunktDeutschland.de

Urlaub in der Heimat.

Alle Informationen aus diesem Reisemagazin können Sie nun 
auch auf Ihrem PC, Tablet oder Smartphone abrufen.

Immer aktuell. Immer dabei.
Die Reisemagazine von LINUS WITTICH.

epaper.wittich.de/3115

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

Jetzt als ePaper lesen
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Kreatives Kochen 
begeistert! 
Heute mal ein neues Rezept 
ausprobieren und die Familie 
oder Freunde mit etwas Neuem 
überraschen! Die Zutaten sind 
eingekauft, jetzt noch schnell 
die Gewürze aus dem Bord 
bereitstellen ... doch der Griff ins 
obere Regal tut weh, denn die 
Schulter macht sich mit einem 
akuten Schmerz bemerkbar.

Schulterschmerzen –  
was tun? 
Schulterschmerzen treten oft 
nur auf einer Seite auf, also 
ausschließlich rechts oder links. 
Besonders peinigend sind sie 
bei alltäglichen Bewegungen. 
Gemüseschneiden oder Umrüh-
ren kann bei der Zubereitung 
von Mahlzeiten regelrecht zur 
Qual werden!

Schon eine ruckartige Bewe-
gung beim Kochen kann ausrei-
chen, um eine lädierte Schulter 
zu überfordern, untrainierte 
Muskeln zu strapazieren und 
bestehende Schmerzen zu in-
tensivieren.

Ibuprofen sorgt für 
Entspannung! 
Wer im Alltag häufig von Schul-
terschmerzen gequält wird, 
muss trotzdem nicht auf den 
Spaß am Kochen verzichten: 
Mit der proff® Schmerzcreme
aus der Apotheke werden 
Schmerzen gezielt und effektiv 
gelindert und die Beweglich-
keit wiederhergestellt! Der 
Wirkstoff Ibuprofen besitzt 
sowohl schmerzlindernde als 
auch entzündungshemmende 
Eigenschaften und eignet sich 
ideal zur Behandlung von Ge-
lenkschmerzen vor und auch 
nach der Küchenarbeit.

Tiefenwirkung ohne 
Umwege
Injektionen oder Tabletten 
sind meist gar nicht nötig! Bei 
äußerlicher, lokaler Behand-
lung mit der hautverträglichen 
proff®proff®proff  Schmerzcreme gelangt 
der Wirkstoff Ibuprofen durch 
die Haut ohne Umwege ge-
zielt zum betroffenen Gewe-
be. Bereits kurze Zeit nach 
dem Auftragen stellt sich 

die Tiefenwirkung ein: Die 
Schwellung geht zurück, die 
Entzündung wird gelindert und 
die Aussendung von Schmerz-
signalen unterbunden.

Studien belegen die 
Wirksamkeit
• Spürbare Besserung der 

Schmerzen bei 88 % aller 
Patienten*

• Spürbare Besserung der Be-
weglichkeit bei 88 % aller 
Patienten*
weglichkeit bei 

*
weglichkeit bei 

* Schimek, J. et al.: Therapiewoche, 
41, 1991, S. 1075, 1076

Immer in Bewegung 
bleiben 
Regelmäßige Bewegung durch 
sanfte Gymnastik und lockern-
de Schulterübungen beugen 
Schulterbeschwerden vor! 
Dabei ist es wichtig, beide  
Schultern möglichst symme-
trisch zu bewegen und auch 
mal die Arme zur Kräftigung 
lang gestreckt an der Seite zu 
halten. Denn starke Muskeln 
sind der beste Gelenkschutz!

MEDIZIN aktuell

proff® Schmerzcreme. Wirkstoff: Ibuprofen
Anwendungsgebiete: Zur äußerlichen oder unterstützenden Behandlung bei Muskelrheumatismus, degenerativen schmerzhaften 
Gelenkerkrankungen (Arthrosen), entzündlichen rheumatischen Erkrankungen der Gelenke und Wirbelsäule, Schwellung bzw. 
Entzündung der gelenknahen Weichteile (z. B. Schleimbeutel, Sehnen, Sehnenscheiden, Bänder und Gelenkkapsel), Schultersteife, 
Kreuzschmerzen, Hexenschuss, Sport- und Unfallverletzungen wie Prellungen, Verstauchungen, Zerrungen.

Warnhinweis: Enthält Methyl-4-hydroxybenzoat-Natrium und Propylenglycol. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!
Stand: Januar 2016. Dolorgiet GmbH & Co. KG, Otto-von-Guericke-Straße 1, 53757 Sankt Augustin
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Frische Zutaten vorbereiten, Gemüse schnippeln, Topf und Pfanne 
auf den Herd ... braten, rühren, abschmecken ... ein selbst gekochtes 
Mittagessen sorgt für Genuss, Gesundheit und Wohlbefinden. Doch 
Schulterbeschwerden können die Freude am Kochen regelrecht verderben.

Unser Tipp: Fragen Sie in Ihrer 
Apotheke gezielt nach der gelben 
Schmerzcreme aus der Apotheke.

proff® Schmerzcreme
(PZN 11072451)

Schmerzpa t i en ten 
bestätigen die schmerz-
lindernde Wirkung von 
proff® Schmerzcreme:

„Morgens ging 
es schon los 
mit den 
Schulter-
schmerzen. 
Ans Mittag-
essen zube-
reiten war gar 
nicht zu denken. 
Dank proff®proff®proff  Schmerz-
creme kann ich das Kochen 
leckerer Mahlzeiten wieder so 
richtig genießen!“

„Gemüse schnei-
den und Kräu-
ter hacken 
war für mich 
undenkbar. 
Seitdem ich  
die proff®

Schmerzcreme
verwende, sind mei-
ne Schulterschmerzen gelindert 
und ich kann das Mittagessen 
wieder entspannt zubereiten.“

©
 Jeanette Dietl / Adobe

©
 Pedro / Adobe
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PORTAS®-Fachbetrieb
Petra Görisch
Buroer Aueweg 15 
06869 Coswig (Anhalt)06869 Coswig (Anhalt)

Tel.: 034903 /68720

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18
72178 Waldachtal-

Lützenhardt
Nördlicher Schwarzwald

Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Unsere Pluspunkte:
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, 

zwischen 2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich 

neben einem großen kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungs-

reiche Speisen-Menüwahl aus 3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit 

frischen, knackigen Salaten aus der Region.

Wir freuen uns auf Sie!

Winterliche Ruhe im Schwarzwald...
Fasching-Entfliehen Sie dem Trubel…
7 Übernachtungen mit HP
1x festliches 6-Gang-Menü bei Kerzenschein
1x Begrüßungsgetränk, 1x Kaffee und Kuchen
1x Lichterwanderung mit Glühwein
1x Flasche Mineralwasser zur Begrüßung im Zimmer
- kostenloses W-LAN und Parkplatz

7 Nächte  ab 422,-€

„Die kleine Auszeit“
(ausgenommen Fasching)
Immer Donnerstag oder Freitag bis Sonntag
2 oder 3 Übernachtungen mit Halbpension
1x festliches 6-Gang-Menü
1x Kaffee und Kuchen 
1x kleine Flasche Wein
1x Obstteller

2 Nächte  ab 169,-€

3 Nächte  ab 214,-€

MASSACHUSETTS
BEE GEES MUSICAL

mit drei Originalmusikern
15.04. Dessau-Roßlau

ANZEIGE

Die BEE GEES – eine Legende. 
MASSACHUSETTS – Das Bee 
Gees Musical auf dem besten 
Weg dahin. Die Hits der drei Gibb-
Brüder brachen alle Rekorde. Jetzt 
sind es wieder drei Brüder, die sich 
mit viel Liebe zum Detail und höchs-
tem Respekt vor dem Lebenswerk 
der BEE GEES verneigen und die 
Magie ihrer Musik zurück auf die 
Bühne bringen. Freuen Sie sich auf 
unvergessliche Gänsehautmomente 

mit den ITALIAN BEE GEES, 
LIVE-Band, Schauspielern und 
Dance-Crew.
Die musikalische Sensation perfekt 
machen BEE GEES Schlagzeuger 
Dennis Bryon, Original BEE GEES 
Mitglied Vince Melouney und BEE 
GEES Keyboarder Blue Weaver.
MASSACHUSETTS – das weltweit 
einzigartig authentische Tribu-
te-Musical – ein Erlebnis für Auge 
und Ohr.

Tickets erhältlich im Anhaltischen Theater, 
beim Wochenspiegel & Super Sonntag 

und an allen bekannten VVK-Stellen 
sowie versandkostenfrei unter 0365 - 5481830 und

www.beegeesmusical.com

Ihre Medienberaterin vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

Tel.: 0171 4144018
Fax: 03535 489242 

rita.smykalla@wittich-herzberg.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Rita Smykalla

Ich bin für Sie da...

www.hotel-breitenbacher-hof.de

Brautkleider
Über 3000 neue

zum Outlet-Preis
Wählen Sie in Ruhe Ihr Traumkleid 

aus über 3000 vorrätigen hochwertigen 
neuen Brautkleidern bekannter deutscher 

und internationaler Markenhersteller 
zum Outlet-Festpreis. 

Große Auswahl an passendem Zubehör, 
Event-Mode und Anzügen.

Für einen Anprobetermin 
erreichen Sie uns unter: 

035 91 / 318 99 09 oder 
0151 / 42 26 65 00

www.augenlichtretter.de


